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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes

Das Bezirksverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. November 2011 (GVBl. S. 692), das zuletzt durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Dem Wortlaut des § 8 Absatz 2 wird folgender Satz vorange-

stellt:
„Die Sitzungen der Bezirksverordnetenversammlung werden 
unter persönlicher Anwesenheit ihrer Mitglieder durchgeführt.“

2. Nach § 8 wird folgender § 8a eingefügt:

„§ 8a 
Sitzungen in außergewöhnlichen Notlagen

(1) Abweichend von § 8 Absatz 2 Satz 1 kann eine Sitzung der 
Bezirksverordnetenversammlung im Wege einer Bild- und Ton-
übertragung durchgeführt werden (Videositzung), um außerge-
wöhnliche Gefahren für Leib, Leben oder Gesundheit der Mit-
glieder der Bezirksverordnetenversammlung abzuwenden oder 
um vergleichbar schwerwiegenden allgemeinen Notlagen Rech-
nung zu tragen. Bei Abstimmungen ist zu gewährleisten, dass 
diese manipulationssicher möglich sind. In den Fällen des Sat-
zes 1 können geheime Abstimmungen im schriftlichen Verfah-
ren durchgeführt werden. Schlussabstimmungen über Rechts-
verordnungen zur Festsetzung von Bebauungsplänen, Land-
schaftsplänen und anderen baurechtlichen Akten, die nach 
Bundesrecht durch Satzung zu regeln sind, sowie von natur-
schutzrechtlichen Veränderungsverboten, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, sollen als Beschlussfassung im 
schriftlichen Verfahren durchgeführt werden.

(2) Für die Ausschüsse der Bezirksverordnetenversammlung 
gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Sitzungen der Ausschüsse 
können unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 auch 
im Wege reiner Tonübertragung zugelassen werden (Audiosit-
zung), soweit Ausschussgröße und Beratungsgegenstände einem 
geordneten Sitzungsablauf nicht entgegenstehen und die Durch-
führung einer Videositzung nicht mit vertretbarem Aufwand or-
ganisiert werden kann.

Gesetz
zur Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes zur Sicherstellung  

der Arbeitsfähigkeit derBezirksverordnetenversammlungen  
in außergewöhnlichen Notlagen

Vom 22. Januar 2021

(3) Zur Wahrung der Öffentlichkeit der Sitzungen der Be-
zirksverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse muss bei 
Videositzungen eine zeitgleiche Bild- und Tonübertragung, bei 
Audiositzungen eine zeitgleiche Tonübertragung in einen auch 
unter Berücksichtigung der Notlage nach Absatz 1 Satz 1 ge-
eigneten öffentlich zugänglichen Raum, über das Internet oder 
den Rundfunk erfolgen. Bei Präsenzsitzungen der Bezirksver-
ordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse in einer Notlage 
nach Absatz 1 Satz 1 kann die Öffentlichkeit durch eine zeitglei-
che Bild- und Tonübertragung nach Satz 1 gewahrt werden. Bei 
Video- und Audiositzungen von Ausschüssen kann auf einen 
Livestream verzichtet werden, wenn die Öffentlichkeit sich auch 
in anderer geeigneter Weise an der Video- oder Audiositzung 
beteiligen kann. § 8 Absatz 6 Satz 2 und 3 und § 9 Absatz 3 
Satz 2 zweiter Halbsatz bleiben unberührt.

(4) Über die Durchführung von Videositzungen der Bezirks-
verordnetenversammlung nach Absatz 1 und die Form der Wah-
rung der Öffentlichkeit nach Absatz 3 entscheidet der Vorstand 
der Bezirksverordnetenversammlung im Einvernehmen mit dem 
Ältestenrat. Über die Durchführung von Video- oder Audiosit-
zungen nach Absatz 2 und die Form der Wahrung der Öffentlich-
keit nach Absatz 3 entscheidet der Vorstand des jeweiligen Aus-
schusses im Einvernehmen mit dem Ältestenrat.

(5) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung der Bezirksver-
ordnetenversammlung.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 22. Januar 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r
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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Gesetz über die Justiz im Land Berlin 

(Justizgesetz Berlin – JustG Bln)

Inhaltsübersicht
Kapitel 1   Gliederung der Gerichte und Staatsanwalt-

schaften
Abschnitt 1  Ordentliche Gerichtsbarkeit, Staatsanwalt-

schaften
§ 1   Kammergericht
§ 2   Landgericht Berlin
§ 3   Amtsgerichte
§ 4   Staatsanwaltschaften
Abschnitt 2  Fachgerichtsbarkeit
§ 5   Verwaltungsgerichte
§ 6   Sozialgerichte
§ 7   Finanzgericht
§ 8   Arbeitsgerichte
Kapitel 2  Allgemeine Bestimmungen
§ 9     Errichtung und Aufhebung eines Gerichts der 

ordentlichen Gerichtsbarkeit
§ 10   Gerichtstage
§ 11   Amtstracht
§ 12   Geschäftsjahr
§ 13   Eildienst
§ 13a   Ausstattung der Gerichte für Verhandlungen im 

Wege der Bild- und Tonübertragung
Kapitel 3  Justizverwaltung
§ 14   Leitung der Gerichte und Staatsanwaltschaften
§ 15   Vertretung der Leitung
§ 16   Geschäftsleitung
§ 17    Organisation der Gerichte und Staatsanwalt-

schaften
§ 18   Erledigung der Verwaltungsgeschäfte
§ 19   Dienstaufsicht
§ 20   Beschwerden
§ 21   Beglaubigungen
Kapitel 4   Bedienstete der Gerichte und Staatsanwalt-

schaften 
§ 22   Geschäftsstelle
§ 23    Besorgnis der Befangenheit im Amt der 

Staatsanwaltschaft
§ 24   Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher
§ 25   Aufgaben des Justizwachtmeisterdienstes
Kapitel 5  Sicherheit und Ordnung
§ 26   Hausrecht
§ 27    Befugnisse der Inhaberinnen und Inhaber des 

Hausrechts und des Justizwachtmeisterdienstes

Gesetz
über die Modernisierung und Bereinigung 

von Justizgesetzen im Land Berlin
Vom 22. Januar 2021

§ 28    Befugnisse gegenüber Gefangenen sowie 
Untergebrachten

§ 29   Anwendung unmittelbaren Zwangs
§ 30    Verhältnismäßigkeit, anwendbare Vorschriften, 

Einschränkung von Grundrechten
§ 31   Wegfall der aufschiebenden Wirkung
Kapitel 6  Datenverarbeitung und Datenschutz
§ 32    Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

Gerichte und Staatsanwaltschaften
§ 33    Aufbewahrung und Speicherung von Justizak-

ten
§ 34    Verordnungsermächtigung, Aufbewahrungs- 

und Speicherungsfristen
§ 35    Akteneinsicht und Auskünfte für öffentliche 

Stellen, Datenübermittlung in Gnadensachen
§ 36    Benachrichtigungen über verdeckte Ermitt-

lungsmaßnahmen
§ 37   Statistische Erhebungen
§ 38    Justizielle Tätigkeit und Kontrollbefugnisse der 

oder des Datenschutzbeauftragten
Kapitel 7  Sprachmittlerinnen und Sprachmittler
§ 39    Tätigkeit der Sprachmittlerinnen und Sprach-

mittler
§ 40   Zuständigkeit, Verordnungsermächtigung
§ 41    Antrag auf allgemeine Beeidigung oder 

Ermächtigung
§ 42   Alternativer Befähigungsnachweis
§ 43   Beeidigung, Ermächtigung und Bezeichnung
§ 44    Verzicht und Widerruf der allgemeinen 

Beeidigung oder Ermächtigung
§ 45   Verlust und Rückgabe der Urkunde
§ 46   Verarbeitung personenbezogener Daten
§ 47      Anzeigepflichten der Sprachmittlerinnen und 

Sprachmittler
§ 48   Bußgeldvorschriften
§ 49   Kosten
Kapitel 8  Ehrenamtliche Richterinnen und Richter
§ 50     Schöffinnen und Schöffen
§ 51   Handelsrichterinnen und Handelsrichter
§ 52    Vorschlags- und Ergänzungslisten in Landwirt-

schaftssachen
§ 53   Ehrenamtliche Richterinnen und Richter des 

Sozialgerichts
Kapitel 9   Ausführungsbestimmungen zu verfahrens-

rechtlichen Vorschriften der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit

Abschnitt 1  Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über 
die Zwangsversteigerung und die Zwangsver-
waltung

§ 54   Öffentliche Lasten
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§ 55    Leibgedingsrechte und nicht eingetragene 
Rechte

§ 56   Verteilung im Rahmen der Zwangsverwaltung
Abschnitt 2  Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über 

das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit

§ 57    Anwendbarkeit von Vorschriften des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit

§ 58   Mitwirkung der Geschäftsstelle
§ 59   Rechtsmittel
§ 60   Ausfertigungen
§ 61   Mitteilung an das Nachlassgericht
Kapitel 10  Ausführungsbestimmungen zur Verwal-

tungsgerichtsordnung
§ 62    Besetzung des Oberverwaltungsgerichts 

Berlin-Brandenburg
§ 63    Wegfall der aufschiebenden Wirkung, 

Unstatthaftigkeit des Vorverfahrens
§ 64   Revisibilität von Landesverfahrensrecht
Kapitel 11  Ausführungsbestimmungen zur Finanzge-

richtsordnung
§ 65   Finanzrechtsweg
Kapitel 12  Justizgebühren- und Justizkostenrecht
§ 66   Gebührenfreiheit
§ 67   Stundung und Erlass von Kosten
Kapitel 13  Schlussbestimmung
§ 68   Übergangsvorschrift

Kapitel 1 
Gliederung der Gerichte und Staatsanwaltschaften

Abschnitt 1 
Ordentliche Gerichtsbarkeit, Staatsanwaltschaften

§ 1 
Kammergericht

Das Kammergericht ist als Oberlandesgericht zuständig für das 
Land Berlin. Es hat seinen Sitz im Gerichtsbezirk des Amtsgerichts 
Schöneberg.

§ 2 
Landgericht Berlin

Das Landgericht Berlin ist zuständig für das Land Berlin. Es hat 
seinen Sitz im Gerichtsbezirk des Amtsgerichts Charlottenburg.

§ 3 
Amtsgerichte

(1) Die Amtsgerichte sind für die nachfolgend festgelegten Ge-
richtsbezirke zuständig:
1. das Amtsgericht Charlottenburg für den Bezirk Charlotten-

burg-Wilmersdorf,
2. das Amtsgericht Köpenick für den Bezirk Treptow-Köpenick,
3. das Amtsgericht Kreuzberg für den Bezirk Friedrichshain-Kreuz-

berg und den ehemaligen Bezirk Tempelhof,
4. das Amtsgericht Lichtenberg für die Bezirke Lichtenberg und 

Marzahn-Hellersdorf,
5. das Amtsgericht Mitte für die ehemaligen Bezirke Mitte und 

Prenzlauer Berg,
6. das Amtsgericht Neukölln für den Bezirk Neukölln,

7. das Amtsgericht Pankow für den Bezirk Pankow ohne den ehe-
maligen Bezirk Prenzlauer Berg,

8. das Amtsgericht Schöneberg für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf 
und den Bezirk Tempelhof-Schöneberg ohne den ehemaligen 
Bezirk Tempelhof,

9. das Amtsgericht Spandau für den Bezirk Spandau,
10. das Amtsgericht Tiergarten für den ehemaligen Bezirk Tiergar-

ten,
11. das Amtsgericht Wedding für den Bezirk Reinickendorf und den 

ehemaligen Bezirk Wedding.
Die Amtsgerichte haben ihren Sitz jeweils innerhalb ihres Gerichts-
bezirks.

(2) Soweit dies für die Abgrenzung der Gerichtsbezirke notwen-
dig ist, bestimmt die für Justiz zuständige Senatsverwaltung die 
Grenzen der ehemaligen Bezirke im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
durch Rechtsverordnung.

(3) Die für Justiz zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, 
die Zuweisung amtsgerichtlicher Geschäfte für die Gerichtsbezirke 
mehrerer Amtsgerichte an eines von ihnen durch Rechtsverordnung 
zu regeln.

§ 4 
Staatsanwaltschaften

(1) Bei dem Kammergericht besteht die Generalstaatsanwalt-
schaft Berlin und bei dem Landgericht Berlin die Staatsanwaltschaft 
Berlin. Es besteht eine Amtsanwaltschaft.

(2) Bei dem Kammergericht und dem Landgericht Berlin wird das 
Amt der Staatsanwaltschaft durch Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte ausgeübt. Bei den Amtsgerichten wird das Amt der Staatsan-
waltschaft durch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie Amts-
anwältinnen und Amtsanwälte ausgeübt.

(3) Näheres über die Einrichtung, die Organisation und den 
Dienstbetrieb der Staatsanwaltschaften regelt die für Justiz zuständi-
ge Senatsverwaltung durch Verwaltungsvorschriften.

Abschnitt 2 
Fachgerichtsbarkeit

§ 5 
Verwaltungsgerichte

Die allgemeine Verwaltungsgerichtsbarkeit wird durch das Ober-
verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg als gemeinsames Fachober-
gericht beider Länder und durch das Verwaltungsgericht Berlin 
ausgeübt. Das Verwaltungsgericht Berlin hat seinen Sitz innerhalb 
seines Gerichtsbezirks.

§ 6 
Sozialgerichte

Die Sozialgerichtsbarkeit wird durch das Landessozialgericht 
Berlin-Brandenburg als gemeinsames Fachobergericht beider Län-
der und durch das Sozialgericht Berlin ausgeübt. Das Sozialgericht 
Berlin hat seinen Sitz innerhalb seines Gerichtsbezirks.

§ 7 
Finanzgericht

Die Finanzgerichtsbarkeit wird durch das Finanzgericht Ber-
lin-Brandenburg als gemeinsames Fachobergericht beider Länder 
ausgeübt.

§ 8 
Arbeitsgerichte

Die Arbeitsgerichtsbarkeit wird durch das Landesarbeitsgericht 
Berlin-Brandenburg als gemeinsames Fachobergericht beider Län-
der und durch das Arbeitsgericht Berlin ausgeübt. Das Arbeitsge-
richt Berlin hat seinen Sitz innerhalb seines Gerichtsbezirks.
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Kapitel 2 
Allgemeine Bestimmungen

§ 9 
Errichtung und Aufhebung eines Gerichts 

der ordentlichen Gerichtsbarkeit
Die Errichtung und die Aufhebung eines Gerichts der ordentli-

chen Gerichtsbarkeit werden durch Gesetz bestimmt.

§ 10 
Gerichtstage

Die für Justiz und die für Arbeit zuständige Senatsverwaltung 
können in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich durch Verwal-
tungsvorschriften bestimmen, dass außerhalb des Sitzes eines Ge-
richts regelmäßig Gerichtstage abgehalten werden.

§ 11 
Amtstracht

Die für Justiz und die für Arbeit zuständige Senatsverwaltung be-
stimmen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich die Amtstracht 
der Berufsrichterinnen und Berufsrichter, der ehrenamtlichen Rich-
terinnen und Richter, der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, der 
Amtsanwältinnen und Amtsanwälte, der Urkundsbeamtinnen und 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle und der mit deren Aufgaben 
betrauten Personen durch Verwaltungsvorschrift.

§ 12 
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 13 
Eildienst

Die Präsidien derjenigen Gerichte, die über die Entziehung der 
Freiheit zu entscheiden oder sonst unaufschiebbare richterliche 
Handlungen vorzunehmen haben, regeln den Eildienst für Tages- 
und Nachtzeiten und an dienstfreien Tagen.

§ 13a 
Ausstattung der Gerichte für Verhandlungen 

im Wege der Bild- und Tonübertragung
(1) Die für Justiz zuständige Senatsverwaltung schafft für die Ge-

richte ihres Geschäftsbereichs die Voraussetzungen dafür, dass Ver-
handlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung durchführbar 
sind.

(2) Die für Justiz zuständige Senatsverwaltung schafft die Voraus-
setzungen dafür, dass jedes der in Absatz 1 genannten Gerichte mit 
mindestens einem Gerichtssaal ausgestattet wird, in dem mit den 
Prozessbeteiligten sowohl in Präsenzverhandlungen wie auch im 
Wege der Bild- und Tonübertragung verhandelt werden kann.

Kapitel 3 
Justizverwaltung

§ 14 
Leitung der Gerichte und Staatsanwaltschaften

(1) Jedes Gericht wird von einer Präsidentin oder einem Präsiden-
ten geleitet.

(2) Die Leitung der Generalstaatsanwaltschaft obliegt der Gene-
ralstaatsanwältin oder dem Generalstaatsanwalt in Berlin, die Lei-
tung der Staatsanwaltschaft Berlin der Leitenden Oberstaatsanwältin 
in Berlin oder dem Leitenden Oberstaatsanwalt in Berlin und die 
Leitung der Amtsanwaltschaft Berlin der Leiterin der Amtsanwalt-
schaft Berlin oder dem Leiter der Amtsanwaltschaft Berlin.

§ 15 
Vertretung der Leitung

(1) Die bei den Gerichten ernannten Vizepräsidentinnen und Vize-
präsidenten nehmen die ständige Vertretung der Präsidentin oder des 

Präsidenten wahr. Die für Justiz und die für Arbeit zuständige Se-
natsverwaltung können in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich 
weitere Richterinnen und Richter als ständige Vertreterinnen oder 
Vertreter bestellen.

(2) Die Vertretung nach Absatz 1 umfasst auch die Verwaltungs-
geschäfte.

(3) Die Präsidentin oder der Präsident kann der Vizepräsidentin 
oder dem Vizepräsidenten und weiteren Richterinnen und Richtern 
die eigenverantwortliche Leitung eines oder mehrerer Geschäftsbe-
reiche des Gerichts übertragen.

(4) Die für Justiz zuständige Senatsverwaltung bestellt jeweils 
eine ständige Vertreterin oder einen ständigen Vertreter für die je-
weiligen Behördenleitungen der Staatsanwaltschaften. Sie kann 
weitere ständige Vertreterinnen oder Vertreter bestellen.

§ 16 
Geschäftsleitung

Die Geschäftsleiterin oder der Geschäftsleiter steht der Geschäfts-
stelle vor. Sie oder er und ihre oder seine Stellvertretung werden von 
der Leitung des jeweiligen Gerichts oder der jeweiligen Staatsan-
waltschaft bestellt. Im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit er-
folgt die Bestellung im Einvernehmen mit der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Kammergerichts, bei der Staatsanwaltschaft und der 
Amtsanwaltschaft im Einvernehmen mit der Generalstaatsanwältin 
oder dem Generalstaatsanwalt. Kann kein Einvernehmen nach 
Satz 2 erzielt werden, entscheidet die für Justiz zuständige Senats-
verwaltung über die Bestellung. Im Bereich der Arbeitsgerichtsbar-
keit erfolgt die Bestellung durch die Präsidentin oder den Präsiden-
ten des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg.

§ 17 
Organisation der Gerichte und Staatsanwaltschaften

(1) Für das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, das 
Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, das Finanzgericht Ber-
lin-Brandenburg und das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg 
wird das Verfahren zur Bestimmung der Zahl der Spruchkörper 
staatsvertraglich geregelt.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident eines Gerichts bestimmt die 
Zahl der Spruchkörper dieses Gerichts. Ihr oder ihm können hierfür 
Weisungen im Wege der Dienstaufsicht erteilt werden. Satz 1 gilt 
nicht für die Kammern für Handelssachen bei dem Landgericht 
Berlin und für das Arbeitsgericht Berlin.

(3) Die jeweilige Behördenleitung bestimmt die Zahl der Haupt-
abteilungen und Abteilungen bei den Staatsanwaltschaften. Ihr 
können hierfür Weisungen im Wege der Dienstaufsicht erteilt wer-
den.

(4) Die für Justiz zuständige Senatsverwaltung stellt über ein 
zentrales Portal im Internet sämtliche die Justiz betreffende wichtige 
Informationen und Unterlagen zur Verfügung. Es ist zu gewährleis-
ten, dass das Portal barrierefrei nutzbar ist.

§ 18 
Erledigung der Verwaltungsgeschäfte

Die Leitungen der Gerichte und der Staatsanwaltschaften erledi-
gen die ihnen zugewiesenen Geschäfte der Justizverwaltung und 
nehmen gegenüber der für Justiz und der für Arbeit zuständigen 
Senatsverwaltung auf Verlangen Stellung zu Angelegenheiten der 
Rechtspflege, der Justizverwaltung und der Gesetzgebung. Sie kön-
nen mit den Aufgaben nach Satz 1 Bedienstete im Sinne von § 19 
Absatz 4 Satz 2 betrauen.

§ 19 
Dienstaufsicht

(1) Oberste Dienstaufsichtsbehörde für die ordentlichen Gerichte, 
die Gerichte der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit, das So-
zialgericht und die Richterdienstgerichte ist die für Justiz zuständige 
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der Staatsanwaltschaft ausübt, seine Vorgesetzte oder seinen Vorge-
setzen zu unterrichten und sich auf deren oder dessen Anordnung 
der Mitwirkung zu enthalten. Betrifft die Besorgnis der Befangen-
heit die Leiterin oder den Leiter der Behörde, so trifft diese Anord-
nung die Dienstaufsichtsbehörde, sofern sich die Leiterin oder der 
Leiter der Behörde nicht selbst einer Mitwirkung enthält.

(2) Ein Grund nach Absatz 1 liegt in der Regel vor, wenn die Be-
amtin oder der Beamte
1. selbst durch die zu verfolgende Straftat verletzt ist oder der Tat 

verdächtigt wird,
2. Ehegattin oder Ehegatte, Lebenspartnerin oder Lebenspartner, 

Vormundin oder Vormund oder Betreuerin oder Betreuer der be-
schuldigten oder verletzten Person ist oder gewesen ist,

3. mit der beschuldigten oder verletzten Person in gerader Linie 
verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie bis zum dritten 
Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert ist oder 
war oder

4. in der Sache als Richterin oder Richter, Polizeibeamtin oder 
Polizeibeamter oder Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt tätig ge-
wesen ist.

§ 24 
Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher

(1) Die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher sind 
neben den ihnen nach Bundesrecht obliegenden Dienstverrichtun-
gen auch zuständig,
1. Wechsel- und Scheckproteste aufzunehmen,
2. freiwillige Versteigerungen von beweglichen Sachen und von 

Früchten, die vom Boden noch nicht getrennt sind, durchzufüh-
ren,

3. Vermögensverzeichnisse aufzunehmen,
4. öffentliche Verpachtungen an die Meistbietende oder den Meist-

bietenden im Auftrage des Gerichts vorzunehmen und
5. Zeuginnen und Zeugen auf Anordnung des Gerichts zwangswei-

se vorzuführen.
(2) Die Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher können 

Aufträge zu freiwilligen Versteigerungen nach ihrem Ermessen ab-
lehnen.

(3) § 155 des Gerichtsverfassungsgesetzes gilt in den Fällen des 
Absatz 1 entsprechend.

(4) Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher können bei 
Vollstreckungsmaßnahmen, die zu einem schwerwiegenden Eingriff 
bei einer Schuldnerin oder einem Schuldner führen, zur Abwehr von 
Gefahren für Leib und Leben vor deren Durchführung bei der zu-
ständigen Polizeidienststelle anfragen, ob personengebundene Er-
kenntnisse über eine Gefährlichkeit oder Gewaltbereitschaft der 
Schuldnerin oder des Schuldners vorliegen. Dies gilt nicht, soweit 
nach den Umständen des Einzelfalles kein Widerstand gegen die 
vollstreckenden Personen zu erwarten ist. In der Anfrage kann der 
Gerichtsvollzieher Name, Anschrift, Geburtsname, Geburtsdatum 
und Geburtsort der Schuldnerin oder des Schuldners übermitteln.

(5) Vollstreckungsmaßnahmen, die zu einem schwerwiegenden 
Eingriff führen, sind insbesondere Verhaftungen, Räumungen von 
Wohnraum, die Vollstreckung von Titeln zur Sperrung der Energie-
versorgung, Wohnungsdurchsuchungen auf Grund richterlicher An-
ordnung, der Vollzug einer Anordnung nach dem Gewaltschutzge-
setz und der Vollzug von Entscheidungen auf Herausgabe einer 
Person.

(6) Die auf die Anfrage nach Absatz 4 erteilte Auskunft darf nur 
verwendet werden, um im Rahmen einer Vollstreckungsmaßnahme 
die Sicherheit der an ihr beteiligten Personen zu gewährleisten. Sie 
ist gesondert und verschlossen aufzubewahren und zwei Jahre nach 
Abschluss der letzten Vollstreckungsmaßnahme gemäß Absatz 4 
Satz 1 gegen die Schuldnerin oder den Schuldner zu vernichten.

Senatsverwaltung. Oberste Dienstaufsichtsbehörde für die Gerichte 
für Arbeitssachen ist die für Arbeit zuständige Senatsverwaltung.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident des Kammergerichts ist 
obere Dienstaufsichtsbehörde für die Gerichte der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit. Die Präsidentin oder der Präsident des Oberverwal-
tungsgerichts Berlin-Brandenburg ist obere Dienstaufsichtsbehörde 
für das Dienstgericht. Die Generalstaatsanwältin oder der General-
staatsanwalt ist obere Dienstaufsichtsbehörde für die Staatsanwalt-
schaft Berlin und die Amtsanwaltschaft Berlin.

(3) Die jeweiligen Leitungen der Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten üben die Dienstaufsicht über ihr Gericht oder ihre Behörde aus. 
Die Präsidentin oder der Präsident des Oberverwaltungsgerichts 
Berlin-Brandenburg übt die Dienstaufsicht über den Dienstgerichts-
hof und die Präsidentin oder der Präsident des Verwaltungsgerichts 
die Dienstaufsicht über das Dienstgericht aus.

(4) Wer die Dienstaufsicht ausübt, ist Dienstvorgesetzte oder 
Dienstvorgesetzter. Die Dienstaufsicht über ein Gericht oder eine 
Staatsanwaltschaft erstreckt sich auf sämtliche dort beschäftigten 
Bediensteten.

(5) Bundes- oder sonstige landesrechtliche Regelungen über die 
Dienstaufsicht bleiben unberührt.

§ 20 
Beschwerden

Über Beschwerden in Angelegenheiten der Justizverwaltung wird 
im Wege der Dienstaufsicht entschieden, soweit nicht der Rechts-
weg eröffnet ist.

§ 21 
Beglaubigungen

Für die Beglaubigung zur Verwendung im Ausland sind zuständig:
1. die Leitungen der Gerichte und der Staatsanwaltschaften für die 

Beglaubigung öffentlicher Urkunden, sofern das jeweilige Ge-
richt oder die Staatsanwaltschaft die Urkunde ausgestellt hat; 
wird ein Gericht gemäß § 9 aufgehoben oder ist ein Gericht im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits aufgehoben 
worden, so ist die Leitung des dessen Aufgaben übernehmenden 
Gerichts zuständig,

2. die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts Berlin für 
die Beglaubigung der Unterschriften der Notarinnen und Notare 
Berlins,

3. die durch Rechtsverordnung nach § 40 Absatz 1 bestimmte Stel-
le für die Beglaubigung der nach § 43 Absatz 5 erteilten Be-
scheinigungen von Übersetzerinnen und Übersetzern und

4. die für Justiz zuständige Senatsverwaltung für die Beglaubigung 
von sonstigen Urkunden aus dem Bereich der Justiz.

Kapitel 4 
Bedienstete der Gerichte und Staatsanwaltschaften

§ 22 
Geschäftsstelle

Die Geschäftsstellen der Gerichte und der Staatsanwaltschaften 
haben die Aufgaben wahrzunehmen, die ihnen nach Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften obliegen oder übertragen sind. Bei Bedarf 
können mit den Aufgaben einer Urkundsbeamtin oder eines 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle auch andere als die in § 153 
des Gerichtsverfassungsgesetzes genannten Personen betraut wer-
den, wenn sie auf Grund von Fortbildungsmaßnahmen zur Erledi-
gung dieser Aufgaben geeignet sind. Das Nähere zur Besetzung 
einer Geschäftsstelle regeln die für Justiz und die für Arbeit zustän-
dige Senatsverwaltung in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich 
durch Verwaltungsvorschrift.

§ 23 
Besorgnis der Befangenheit im Amt der Staatsanwaltschaft

(1) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine 
unparteiische Amtsausübung zu rechtfertigen, so hat, wer das Amt 
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§ 25 
Aufgaben des Justizwachtmeisterdienstes

Den Bediensteten des Justizwachtmeisterdienstes obliegen insbe-
sondere die Aufgaben des Vorführdienstes, der Bewachung Gefan-
gener, der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Dienst-
gebäuden und der Vollziehung gerichtlicher oder staatsanwaltschaft-
licher Anordnungen. Näheres können die für Justiz und die für 
Arbeit zuständige Senatsverwaltung in ihrem jeweiligen Zuständig-
keitsbereich durch Verwaltungsvorschriften bestimmen. Zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben haben die Bediensteten des Justizwachtmeister-
dienstes die in Kapitel 5 dieses Gesetzes, insbesondere gemäß §§ 27 
bis 29, vorgesehenen Befugnisse.

Kapitel 5 
Sicherheit und Ordnung

§ 26 
Hausrecht

(1) In den jeweils von ihnen genutzten Dienstgebäuden haben die 
Leitungen der für Justiz und der für Arbeit zuständigen Senatsver-
waltung, der Gerichte und Staatsanwaltschaften das Hausrecht inne. 
Bei gemeinschaftlich genutzten Dienstgebäuden kann die jeweils 
zuständige Senatsverwaltung durch Verwaltungsvorschriften be-
stimmen, wer ganz oder teilweise das Hausrecht innehat.

(2) Dienstgebäude im Sinne dieses Gesetzes sind die jeweiligen 
Behörden- oder Gerichtsgebäude einschließlich der dazugehörigen 
eingefriedeten Außenflächen.

(3) Die Leitungen der für Justiz und der für Arbeit zuständigen 
Senatsverwaltungen und die Leitungen der Gerichte und Staatsan-
waltschaften können die Ausübung des Hausrechts allgemein oder 
im Einzelfall teilweise oder ganz übertragen.

§ 27 
Befugnisse der Inhaberinnen und Inhaber 

des Hausrechts und des Justizwachtmeisterdienstes
(1) Die Inhaberinnen und Inhaber des Hausrechts können die zur 

Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Sicherheit und Ord-
nung, vor allem zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen 
Dienstbetriebes erforderlichen Maßnahmen treffen, insbesondere
1. Einlasskontrollen, auch unter Einsatz technischer Hilfsmittel, 

die zum Auffinden von zur Störung der öffentlichen Sicherheit 
oder Ordnung verwendbaren Gegenständen geeignet sind, 
durchführen, wobei bei der Identitätsfeststellung, der Durchsu-
chung von Personen sowie ihrer mitgeführten Sachen die §§ 21 
Absatz 3 Satz 1 bis 3, 34 Absatz 4, 35 Absatz 3 des Allgemeinen 
Sicherheits- und Ordnungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. Oktober 2006 (GVBl. S. 930), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. 
S. 1485) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 
entsprechend Anwendung finden,

2. Dienstgebäude und unmittelbar angrenzende Außenbereiche mit 
optisch-elektronischen Einrichtungen beobachten (Videoüber-
wachung); für die Kennzeichnung der videoüberwachten Berei-
che, die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu anderen 
Zwecken und deren unverzügliche Löschung gilt § 20 Absatz 2, 
3 und 5 des Berliner Datenschutzgesetzes vom 13. Juni 2018 
(GVBl. S. 418), das durch Artikel 13 des Gesetzes vom 12. Ok-
tober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechend,

3. die Identität einer Person auch außerhalb einer Einlasskontrolle 
nach Nummer 1 feststellen und die dazu erforderlichen Maß-
nahmen entsprechend § 21 Absatz 3 des Allgemeinen Sicher-
heits- und Ordnungsgesetzes treffen,

4. eine Person im Fall erheblicher Störungen des Dienstgebäudes 
verweisen und ihr das erneute Betreten des Dienstgebäudes im 
Wege eines Hausverbotes verbieten,

5. Durchsuchungen von Personen und Sachen auch außerhalb 
einer Einlasskontrolle nach Nummer 1 vornehmen, wobei die 

§§ 34 Absatz 4, 35 Absatz 3 des Allgemeinen Sicherheits- und 
Ordnungsgesetzes entsprechend Anwendung finden,

6. Sachen sicherstellen, die geeignet sind, die Sicherheit oder die 
Ordnung, insbesondere erheblich den Dienstbetrieb, zu stören, 
wobei eine sichergestellte Sache unverzüglich der Polizei zu 
übergeben ist, sofern sie nicht noch am Tag der Sicherstellung 
wieder herausgegeben werden soll und zwischenzeitlich ent-
sprechend § 39 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsge-
setzes verwahrt wird, und

7. Personen entsprechend §§ 30 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und Ab-
satz 3 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes in 
Gewahrsam nehmen, wobei die in Gewahrsam genommene Per-
son unverzüglich der Polizei zu übergeben ist, sofern die Auf-
hebung des Gewahrsams nicht unmittelbar bevorsteht.

(2) Der Justizwachtmeisterdienst kann mit der Durchsetzung der 
nach §§ 176 ff. des Gerichtsverfassungsgesetzes erlassenen Anord-
nungen, soweit bundesgesetzlich nichts anderes geregelt ist, beauf-
tragt werden. Die Bediensteten des Justizwachtmeisterdienstes sind 
befugt, Personen auf Grund gerichtlicher oder staatsanwaltschaftli-
cher Anordnung oder auf Ersuchen einer Justizvollzugsanstalt in 
behördlichen Gewahrsam zu nehmen.

§ 28 
Befugnisse gegenüber Gefangenen 

sowie Untergebrachten
Gegenüber Straf-, Untersuchungs- und Jugendstrafgefangenen 

sowie Untergebrachten stehen dem Justizwachtmeisterdienst sowie 
den Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Justizdienstes, so-
weit diese mit Sicherheitsaufgaben betraut sind, auch
1. das Recht auf Absuchung und Durchsuchung einschließlich der 

von ihnen mitgeführten Sachen sowie der Vorführzellen entspre-
chend § 83 Absatz 1 und 2 des Berliner Strafvollzugsgesetzes 
vom 4. April 2016 (GVBl. S. 152), in der jeweils geltenden Fas-
sung,

2. das Festnahmerecht entsprechend § 85 des Berliner Strafvoll-
zugsgesetzes und

3. das Recht auf Anordnung besonderer Sicherungsmaßnahmen 
entsprechend §§ 86 bis 87 des Berliner Strafvollzugsgesetzes

zu. Fliehen Straf-, Untersuchungs- oder Jugendstrafgefangene oder 
Untergebrachte in einem Dienstgebäude gemäß § 26 Absatz 2 oder 
werden sie darin befreit, so können Maßnahmen nach § 27 Absatz 1 
Nummer 3, 5 und 7 auch gegen Dritte gerichtet werden, sofern und 
solange eine Ingewahrsamnahme der entwichenen Person im Dienst-
gebäude noch möglich erscheint.

§ 29 
Anwendung unmittelbaren Zwangs

Die Bediensteten des Justizwachtmeisterdienstes sowie die Be-
amtinnen und Beamten des allgemeinen Justizdienstes, soweit diese 
mit Sicherheitsaufgaben betraut sind, sind befugt, unmittelbaren 
Zwang nach den Vorschriften des Gesetzes über die Anwendung 
unmittelbaren Zwanges bei der Ausübung öffentlicher Gewalt durch 
Vollzugsbeamte des Landes Berlin vom 22. Juni 1970 (GVBl. S. 921), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Januar 2021 (GVBl. 
S. 75) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung anzu-
wenden.

§ 30 
Verhältnismäßigkeit, anwendbare Vorschriften, 

Einschränkung von Grundrechten
(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen ist die-

jenige zu treffen, die die Einzelne oder den Einzelnen und die All-
gemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Eine Maß-
nahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem erstrebten 
Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. Eine Maßnahme ist nur so-
lange zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich zeigt, dass er 
nicht erreicht werden kann.
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23.5.2018, S. 2), in der jeweils geltenden Fassung, sowie im Sinne 
von § 26 Absatz 2 des Berliner Datenschutzgesetzes getroffen wer-
den. Sie kann von der Dienstkraft besondere Sicherungsmaßnahmen 
verlangen. Die für Justiz zuständige Senatsverwaltung berichtet dem 
Abgeordnetenhaus regelmäßig zum Umfang des Einsatzes eigener 
IKT-Geräte durch Bedienstete der Gerichte und Staatsanwaltschaften 
zur Unterstützung ihrer Tätigkeit und der Einhaltung der Anforderun-
gen der Informationssicherheit und des Datenschutzes dabei. Ein 
erstmaliger Bericht erfolgt im zweiten Quartal des Jahres 2021 und 
sodann jährlich bis zum Jahr 2025.

§ 33 
Aufbewahrung und Speicherung von Justizakten

Soweit bundes- oder landesrechtliche Vorschriften nicht inhalts-
gleiche oder entgegenstehende Bestimmungen enthalten, dürfen 
Akten der Gerichte, der Staatsanwaltschaften, der Justizvollzugsbe-
hörden sowie der Sozialen Dienste der Justiz, die für das Verfahren 
nicht mehr erforderlich sind, nach Beendigung des Verfahrens nur so 
lange aufbewahrt oder gespeichert werden, wie schutzwürdige Inte-
ressen der Verfahrensbeteiligten oder sonstiger Personen oder 
Rechtsvorschriften oder sonstige öffentliche Interessen dies erfor-
dern. Dasselbe gilt für Aktenregister, Namensverzeichnisse und 
Karteien, auch wenn diese elektronisch geführt werden. Satz 1 und 
2 gelten entsprechend in der Justizverwaltung mit Ausnahme der 
obersten Landesbehörde.

§ 34 
Verordnungsermächtigung, Aufbewahrungs- und  

Speicherungsfristen
(1) Die für Justiz zuständige Senatsverwaltung bestimmt – soweit 

die Akten der Arbeitsgerichtsbarkeit betroffen sind, im Einverneh-
men mit der für jene zuständigen Senatsverwaltung – durch Rechts-
verordnung das Nähere über die bei der Aufbewahrung und Speiche-
rung nach § 33 zu beachtenden allgemeinen Aufbewahrungs- und 
Speicherungsfristen.

(2) Die Regelungen zur Aufbewahrung und Speicherung nach Ab-
satz 1 haben dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, insbesondere 
der Beschränkung der Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen auf 
das Erforderliche, Rechnung zu tragen. Bei der Bestimmung der all-
gemeinen Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen sind insbeson-
dere zu berücksichtigen
1. das Interesse der betroffenen Person daran, dass die zu ihrer Per-

son erhobenen Daten nicht länger als erforderlich aufbewahrt 
oder gespeichert werden,

2. ein Interesse der Verfahrensbeteiligten, auch nach Beendigung 
des Verfahrens Ausfertigungen, Auszüge oder Abschriften aus 
den Akten erhalten zu können,

3. ein rechtliches Interesse nicht am Verfahren Beteiligter, Aus-
künfte aus den Akten erhalten zu können,

4. das Interesse von Verfahrensbeteiligten, Gerichten und Justiz-
behörden, dass die Akten nach Beendigung des Verfahrens noch 
für Wiederaufnahmeverfahren, zur Wahrung der Rechtseinheit, 
zur Fortbildung des Rechts oder für sonstige verfahrensüber-
greifende Zwecke der Rechtspflege zur Verfügung stehen.

(3) Die Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen beginnen mit 
Ablauf des Jahres, in dem nach Beendigung des Verfahrens die Weg-
legung der Akten angeordnet wurde.
(4) Regelungen über die Anbietungs- und Übergabepflichten nach 

den Vorschriften des Archivgesetzes des Landes Berlin vom  
14. März 2016 (GVBl. S. 96), das durch Artikel 36 des Gesetzes 
vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.

§ 35 
Akteneinsicht und Auskünfte für öffentliche 
Stellen, Datenübermittlung in Gnadensachen

(1) Gerichte und Staatsanwaltschaften dürfen Akteneinsicht ge-
währen und Auskünfte über personenbezogene Daten an öffentliche 

(2) Die Regelungen der §§ 176 ff. des Gerichtsverfassungsgeset-
zes, die Befugnisse des Justizwachtmeisterdienstes auf Grund ande-
rer Vorschriften sowie die Aufgaben und Befugnisse der Polizei und 
des Justizvollzugs bleiben von den Vorschriften dieses Kapitels un-
berührt.

(3) Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 
Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes) und der Freiheit der Person (Ar-
tikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes) werden durch die §§ 27 bis 
29 eingeschränkt.

§ 31 
Wegfall der aufschiebenden Wirkung

Rechtsbehelfe gegen Anordnungen und Maßnahmen nach den 
§§ 27 bis 29 haben keine aufschiebende Wirkung.

Kapitel 6 
Datenverarbeitung und Datenschutz

§ 32 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch Gerichte und Staatsanwaltschaften
(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Ge-

richte und Staatsanwaltschaften gelten die besonderen Rechtsvor-
schriften in den jeweiligen Verfahrensordnungen und der Gerichts-
verfassung; regeln diese einen Sachverhalt nicht oder nicht abschlie-
ßend, gilt das Berliner Datenschutzgesetz, soweit in den nachfolgen-
den Bestimmungen dieses Kapitels keine abweichenden Regelungen 
getroffen werden. Dabei berücksichtigen die Gerichte und Staatsan-
waltschaften die schutzwürdigen Belange von Zeuginnen und Zeugen 
in besonderem Maße und prüfen in jedem Verfahrensstadium von 
Amts wegen, ob durch die Verarbeitung personenbezogener Daten 
eine Gefahr für sie entstehen kann.

(2) Gerichte und Staatsanwaltschaften dürfen personenbezogene 
Daten aus bei ihnen anhängigen oder anhängig gewesenen Verfahren 
auch ohne Kenntnis der betroffenen Personen verarbeiten, soweit dies 
zur Erfüllung der ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben, insbeson-
dere zur Erledigung der Verfahren sowie zur Vorgangsverwaltung 
oder zur Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht erforderlich ist. 
Dabei prüfen die Gerichte und Staatsanwaltschaften nach den gelten-
den besonderen Rechtsvorschriften in den jeweiligen Verfahrensord-
nungen und der Gerichtsverfassung in jedem Verfahrensstadium von 
Amts wegen, ob Versagungsgründe hinsichtlich der ganzen oder teil-
weisen Herausgabe der darin enthaltenen personenbezogenen Daten 
an Dritte vorliegen.

(3) Die Bediensteten der Gerichte und Staatsanwaltschaften haben 
nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben Zugriff auf personenbezogene 
Daten. Die dienstaufsichtsführenden Stellen treffen die hierzu not-
wendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen.

(4) Sofern Bedienstete der Gerichte und Staatsanwaltschaften zur 
Unterstützung ihrer Tätigkeit auch eigene Geräte der Informations- 
und Kommunikationstechnik (IKT) einsetzen dürfen, haben die 
dienstaufsichtsführenden Stellen die Einhaltung der Grundsätze der 
IKT-Sicherheit in der Weise sicherzustellen, dass die Rahmenbedin-
gungen für die Einhaltung der Anforderungen der Informationssicher-
heit nach den Standards des Bundesamtes für Informationssicherheit 
festgelegt werden. Der dienstaufsichtsführenden Stelle ist ein beab-
sichtigter Einsatz der Geräte durch die Bediensteten anzuzeigen. Die 
Geräte dürfen nur zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
laufender Verfahren genutzt werden. Nach Abschluss der Verfahren 
sind die personenbezogenen Daten zu löschen. Soweit der Einsatz der 
Geräte nicht in den Diensträumen erfolgt, sind die Bediensteten be-
sonders auf die Verpflichtung hinzuweisen, den Datenzugriff Unbe-
fugter zu verhindern. Die dienstaufsichtsführende Stelle hat sicherzu-
stellen, dass gegebenenfalls notwendige Maßnahmen im Sinne von 
Artikel 32 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 
119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 
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Stellen zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der Empfängerin oder 
des Empfängers liegenden Aufgaben erteilen, wenn
1. eine besondere Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend 

voraussetzt,
2. die betroffene Person eingewilligt hat oder
3. offensichtlich ist, dass die Übermittlung im Interesse der betrof-

fenen Person liegt und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
sie in Kenntnis dieses Zwecks ihre Zustimmung verweigern 
würde.

(2) Gerichte, Staatsanwaltschaften und andere Justizbehörden er-
halten Akteneinsicht, wenn dies für Zwecke der Rechtspflege oder 
der Justizverwaltung erforderlich ist.

(3) Die für Gnadensachen zuständige Stelle kann bei Anträgen auf 
eine Gnadenentscheidung die für die Gnadenentscheidung relevan-
ten Gerichts- und Verwaltungsakten beiziehen. Die für Gnadensa-
chen zuständige Stelle kann, soweit sie es für erforderlich hält, 
Gutachterinnen oder Gutachter beauftragen und ihnen den Zugang 
zu den Akten ermöglichen.

§ 36 
Benachrichtigungen über verdeckte 

Ermittlungsmaßnahmen
(1) Die für Justiz zuständige Senatsverwaltung kann durch 

Rechtsverordnung bestimmen, dass sie selbst oder eine Stelle inner-
halb ihres Geschäftsbereichs für die Information Betroffener über 
bestimmte verdeckte Ermittlungsmaßnahmen im Sinne des § 56 
Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes vom 30. Juni 2017 
(BGBl. I S. 2097), das durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20. No-
vember 2019 (BGBl. I S. 1626) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, einheitlich zuständig ist, auch wenn verdeckte 
Ermittlungsmaßnahmen durch oder für eine andere Stelle innerhalb 
ihres Geschäftsbereichs durchgeführt wurden.

(2) Ist für die Entscheidung über eine Benachrichtigung über eine 
verdeckte Ermittlungsmaßnahme das Interesse Betroffener an der 
Benachrichtigung von Belang, so darf die für die Benachrichtigung 
zuständige Stelle Interessenbekundungen interessierter Personen 
einholen und verarbeiten, soweit dies für die Entscheidung über zu-
künftige Benachrichtigungen sachdienlich ist. Sie darf außerdem 
Einwilligungen interessierter Personen in die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten im Sinne des § 51 des Bundesdaten-
schutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung einholen und ver-
arbeiten, soweit die Datenverarbeitung
1. zum Zwecke der Entscheidung über Benachrichtigungen,
2. für die technische Abwicklung von Benachrichtigungen oder
3. für die Gewährung nachträglichen Rechtsschutzes gegen ver-

deckte Ermittlungsmaßnahmen
erforderlich ist.

(3) Öffentliche Stellen des Landes Berlin, die für Stellen im Ge-
schäftsbereich der für Justiz zuständigen Senatsverwaltung perso-
nenbezogene Daten aus verdeckten Ermittlungsmaßnahmen ver-
arbeiten, haben der für die Benachrichtigung zuständigen Stelle auf 
deren Anforderung personenbezogene Daten aus verdeckten Ermitt-
lungsmaßnahmen zu übermitteln, soweit dies für die Information 
Betroffener erforderlich ist. Dies gilt auch, soweit personenbezoge-
ne Daten von Personen betroffen sind, die nicht benachrichtigt wer-
den sollen. Die personenbezogenen Daten sind vor der Übermittlung 
zu pseudonymisieren, soweit dies möglich ist, ohne den Zweck der 
Übermittlung zu beeinträchtigen. Anforderung und Übermittlung 
können auch automatisiert erfolgen. Die Verantwortung für die 
Rechtmäßigkeit der Übermittlung trägt die anfordernde Stelle.

(4) Die für die Benachrichtigung über verdeckte Ermittlungsmaß-
nahmen zuständige Stelle darf personenbezogene Daten aus ver-
deckten Ermittlungsmaßnahmen nur insoweit verarbeiten, als dies
1. zum Zwecke der Entscheidung über Benachrichtigungen,
2. für die technische Abwicklung von Benachrichtigungen oder

3. für die Gewährung nachträglichen Rechtsschutzes gegen ver-
deckte Ermittlungsmaßnahmen

erforderlich ist. Ihr übermittelte personenbezogene Daten sind zu 
löschen, sobald ihre Verarbeitung zu diesen Zwecken nicht mehr er-
forderlich ist.

§ 37 
Statistische Erhebungen

Die dienstaufsichtsführenden Stellen können statistische Erhe-
bungen anordnen, wenn diese als Grundlage für die Gesetzgebung, 
zur Erteilung von Auskünften gegenüber dem Abgeordnetenhaus 
und anderen öffentlichen Stellen, für die Justizverwaltung, zur Öf-
fentlichkeitsarbeit oder zu Forschungszwecken erforderlich sind. 
Die erhobenen Daten können zur weiteren Verarbeitung an das Amt 
für Statistik Berlin-Brandenburg übermittelt werden.

§ 38 
Justizielle Tätigkeit und Kontrollbefugnisse 

der oder des Datenschutzbeauftragten
(1) Soweit gemäß § 32 Absatz 1 das Berliner Datenschutzgesetz 

im Rahmen der justiziellen Tätigkeit der Gerichte Anwendung fin-
det, tritt der zuständige Spruchkörper des jeweiligen Gerichts an-
stelle der in § 23 Absatz 2 des Berliner Datenschutzgesetzes genann-
ten Leitung und der oder des in § 24 Absatz 3 des Berliner Daten-
schutzgesetzes genannten Leiterin oder Leiters.

(2) Soweit Bedienstete, die der Kontrollbefugnis der oder des 
Datenschutzbeauftragten unterliegen, Geräte der Informations- und 
Kommunikationstechnik außerhalb der Diensträume zu dienstlichen 
Zwecken einsetzen, kann die oder der Datenschutzbeauftragte zur 
Ausübung ihres oder seines Kontrollrechts die umgehende Bereit-
stellung aller Datenträger sowie der Datenverarbeitungsanlage in 
den Diensträumen verlangen, wenn ihm eine Überprüfung in den 
Privaträumen versagt wird. Eine datenschutzrechtliche Überprüfung 
in den Privaträumen der Bediensteten ist nur mit deren ausdrückli-
cher Zustimmung zulässig. Liegen hinreichende Anhaltspunkte für 
einen Missbrauch vor, der eine datenschutzrechtliche Überprüfung 
erforderlich macht, und wird die Zustimmung zur Überprüfung in 
den Privaträumen nicht erteilt, kann die weitere Benutzung eigener 
Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik für dienstli-
che Zwecke untersagt werden. Gerichtsvollzieherinnen und Ge-
richtsvollzieher, die zur Unterstützung ihrer Tätigkeit eigene Geräte 
der Informations- und Kommunikationstechnik einsetzen, unterlie-
gen uneingeschränkt der Kontrollbefugnis der oder des Daten-
schutzbeauftragten.

Kapitel 7 
Sprachmittlerinnen und Sprachmittler

§ 39 
Tätigkeit der Sprachmittlerinnen 

und Sprachmittler
(1) Zur Sprachübertragung für gerichtliche und notarielle Zwecke 

werden Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie Übersetzerinnen 
und Übersetzer (Sprachmittlerinnen und Sprachmittler) tätig. Die 
Tätigkeit der Dolmetscherinnen und Dolmetscher umfasst die 
mündliche Sprachübertragung und diejenige mittels Gebärdenspra-
che, die der Übersetzerinnen und Übersetzer die schriftliche Sprach-
übertragung.

(2) Für gerichtliche Dolmetscherinnen und Dolmetscher gilt das 
Gerichtsdolmetschergesetz vom 10. Dezember 2019 (BGBl. I 
S. 2121, 2124). Nach den Vorschriften dieses Kapitels werden die 
sonstigen Dolmetscherinnen und Dolmetscher, insbesondere dieje-
nigen zur Sprachübertragung für notarielle Zwecke, allgemein be-
eidigt und Übersetzerinnen und Übersetzer ermächtigt.

(3) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten entsprechend für an-
erkannte Kommunikationstechniken, insbesondere die Blinden-
schrift.
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durch Artikel 4 des Gesetzes vom 7. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 2760) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 
dessen Ausstellung nicht länger als sechs Monate zurückliegen 
darf,

3. eine Erklärung darüber, ob in den letzten fünf Jahren vor Antrag-
stellung eine Strafe oder eine Maßregel der Besserung und Si-
cherung gegen die Antragstellerin oder den Antragsteller ver-
hängt worden ist,

4. eine Erklärung darüber, ob über das Vermögen der Antragstelle-
rin oder des Antragstellers das Insolvenzverfahren eröffnet und 
noch keine Restschuldbefreiung erteilt worden oder ob die An-
tragstellerin oder der Antragsteller in das Schuldnerverzeichnis 
eingetragen ist, sowie

5. die für den Nachweis der erforderlichen Sprachkenntnisse not-
wendigen Unterlagen.

(4) Die durch Rechtsverordnung nach § 40 Absatz 1 für zuständig 
bestimmte Stelle bestätigt binnen eines Monats nach Eingang des 
Antrags den Empfang der von der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller eingereichten Unterlagen und fordert sie oder ihn gegebenen-
falls auf, weitere Unterlagen nachzureichen. Das Verfahren ist inner-
halb von drei Monaten nach vollständigem Eingang aller Unterlagen 
abzuschließen. Diese Frist kann in begründeten Fällen um einen 
Monat verlängert werden. Bestehen Zweifel an der Echtheit von 
vorgelegten Bescheinigungen oder Nachweisen oder benötigt die 
durch Rechtsverordnung nach § 40 Absatz 1 für zuständig bestimm-
te Stelle weitere Informationen, so kann sie durch Nachfrage bei der 
zuständigen Stelle des Herkunftsstaates die Echtheit überprüfen 
oder entsprechende Informationen einholen.

(5) Für die Dauer der Ermittlungen nach Absatz 4 Satz 4 ist der 
Fristablauf nach Absatz 4 Satz 2 gehemmt.

§ 42 
Alternativer Befähigungsnachweis

(1) Die nach § 41 Absatz 1 Nummer 6 erforderlichen Sprach-
kenntnisse können statt mit einer Prüfung nach § 41 Absatz 2 auf 
andere Weise nachgewiesen werden, wenn ein besonderes Bedürfnis 
für die allgemeine Beeidigung oder Ermächtigung besteht und
1. für die jeweilige Sprache im Inland weder eine Prüfung bei 

einem staatlichen Prüfungsamt noch an einer Hochschule ange-
boten wird oder

2. es für die jeweilige Sprache keine von einer zuständigen deut-
schen Stelle als vergleichbar eingestufte Dolmetscher- oder 
Übersetzerprüfung gibt.

(2) Als Nachweis im Sinne des Absatzes 1 gelten:
1. die Urkunde über ein abgeschlossenes Sprachstudium an einer 

staatlich anerkannten Hochschule im Ausland, ohne dass der 
Abschluss von einer zuständigen deutschen Stelle als vergleich-
bar eingestuft worden ist,

2.  ein  C2-Sprachzertifikat  des  Europäischen  Referenzrahmens 
eines staatlich anerkannten Sprachinstituts,

3. das Abiturzeugnis des Heimatlandes oder das Zeugnis über 
einen vergleichbaren Schulabschluss, sofern die Schulbildung 
weitestgehend in der Fremdsprache erfolgt ist, oder

4. das Zeugnis einer Industrie- und Handelskammer über den Er-
werb des anerkannten Fortbildungsabschlusses Geprüfter Über-
setzer oder Geprüfte Übersetzerin nach der Übersetzerprüfungs-
verordnung vom 8. Mai 2017 (BGBl. I S. 1159), die durch 
Artikel 81 der Verordnung vom 9. Dezember 2019 (BGBl. I 
S. 2153) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

Wird für die jeweilige Sprache keine Prüfung nach Absatz 1, aber 
ein staatliches Verfahren zur Überprüfung der Kenntnisse der Spra-
che angeboten, so soll die durch Rechtsverordnung nach § 40 Ab-
satz 1 für zuständig bestimmte Stelle neben den Nachweisen nach 
Satz 1 Nummer 1 bis 3 den Nachweis über das Bestehen des Über-
prüfungsverfahrens verlangen.

§ 40 
Zuständigkeit, Verordnungsermächtigung

(1) Die Zuständigkeit für die Aufgaben nach diesem Kapitel regelt 
die für Justiz zuständige Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung. 
Die in § 2 Absatz 2 des Gerichtsdolmetschergesetzes vom 10. De-
zember 2019 (BGBl. I S. 2121, 2124) in der jeweils geltenden Fas-
sung enthaltene Ermächtigung wird auf die für Justiz zuständige 
Senatsverwaltung übertragen.

(2) Die durch Rechtsverordnung nach Absatz 1 bestimmte Stelle 
nimmt im Rahmen der Amtshilfe und der Verwaltungszusammen-
arbeit mit Behörden anderer Mitglied- oder Vertragsstaaten die in 
den Artikeln 8 und 56 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 
30. September 2005, S. 22; L 271 vom 16. Oktober 2007, S. 18; L 93 
vom 4. April 2008, S. 28; L 33 vom 3. Februar 2009, S. 49; L 305 
vom 24. Oktober 2014, S. 115), die zuletzt durch den Delegierten 
Beschluss (EU) 2020/548 vom 23. Januar 2020 (ABl. L 131 vom  
24. April 2020, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, geregelten Befugnisse und Verpflichtungen wahr.

(3) Die Verfahren nach diesem Kapitel können, abgesehen von der 
Vornahme der allgemeinen Beeidigung, Ermächtigung und Ver-
pflichtung,  über  den  Einheitlichen Ansprechpartner  für  das  Land 
Berlin nach den hierfür geltenden Vorschriften, insbesondere auch 
elektronisch, abgewickelt werden.

§ 41 
Antrag auf allgemeine Beeidigung 

oder Ermächtigung
(1) Von der durch Rechtsverordnung nach § 40 Absatz 1 für zu-

ständig bestimmten Stelle wird auf Antrag für eine Sprache oder 
mehrere Sprachen als Dolmetscherin oder Dolmetscher allgemein 
beeidigt oder als Übersetzerin oder Übersetzer ermächtigt, wer
1. Staatsangehörige oder Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates 

der Europäischen Union oder eines Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz 
ist oder wer in einem dieser Staaten ihre oder seine berufliche 
Niederlassung oder ihren oder seinen Wohnsitz hat,

2. volljährig ist,
3. geeignet ist,
4. in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt,
5. zuverlässig ist und
6. über die erforderlichen Sprachkenntnisse verfügt.

(2) Über die erforderlichen Sprachkenntnisse nach Absatz 1 Num-
mer 6 verfügt, wer eine der folgenden Prüfungen bestanden hat:
1. als Dolmetscherin oder Dolmetscher

a) im Inland die Dolmetscherinnen- oder Dolmetscherprüfung 
eines staatlichen oder staatlich anerkannten Prüfungsamtes 
oder einer Hochschule oder

b) im Ausland eine von einer zuständigen deutschen Stelle als 
mit einer Prüfung nach Nummer 1 gleichwertig anerkannte 
Dolmetscherinnen- oder Dolmetscherprüfung;

2. als Übersetzerin oder Übersetzer
a) im Inland die Übersetzerinnen- oder Übersetzerprüfung 

eines staatlichen oder staatlich anerkannten Prüfungsamtes 
oder einer Hochschule oder

b) im Ausland eine von einer zuständigen deutschen Stelle als 
mit einer Prüfung nach Nummer 1 gleichwertig anerkannte 
Übersetzerinnen- oder Übersetzerprüfung.

(3) Dem Antrag auf allgemeine Beeidigung oder Ermächtigung 
sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen, insbesondere
1. ein Lebenslauf,
2. ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 des Bundeszentralre-

gistergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Sep-
tember 1984 (BGBl. I S. 1229, ber. 1985 I S. 195), das zuletzt 
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(3) Bei Antragstellerinnen oder Antragstellern,  deren Qualifika-
tion im Vollzug der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung 
von  Berufsqualifikationen  als  gleichwertig  anerkannt  wurde,  sind 
die Voraussetzungen des § 41 Absatz 1 Nummer 2 bis 6 nicht noch-
mals nachzuprüfen, soweit im Herkunftsland gleichwertige oder 
vergleichbare Anforderungen an die Ausbildung und Prüfung ge-
stellt wurden. Sind die Anforderungen nur teilweise gleichwertig 
oder nur teilweise vergleichbar, kann die Antragstellerin oder der 
Antragsteller die fehlenden Kenntnisse und Ausbildungsinhalte 
durch erfolgreichen Abschluss der Eignungsprüfung oder eines An-
passungslehrgangs ausgleichen.

§ 43 
Beeidigung, Ermächtigung und Bezeichnung

(1) Die Dolmetscherin oder der Dolmetscher hat einen Eid dahin 
zu leisten, dass sie oder er treu und gewissenhaft übertragen werde. 
Auf die Beeidigung sind im Übrigen die Vorschriften des § 189 Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes anzuwenden.

(2) Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern ist es untersagt, Tatsa-
chen, die ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit zur Kenntnis ge-
langen, Dritten unbefugt mitzuteilen oder sie zum Nachteil anderer 
zu verwerten. Übersetzerinnen und Übersetzer sind verpflichtet, die 
ihnen anvertrauten Schriftstücke sorgsam aufzubewahren.

(3) Über die allgemeine Beeidigung von Dolmetscherinnen und 
Dolmetschern und die Ermächtigung von Übersetzerinnen und 
Übersetzern ist
1. eine Niederschrift zu fertigen und
2. der jeweiligen Sprachmittlerin oder dem jeweiligen Sprachmitt-

ler ihre oder seine Urkunde auszuhändigen.
(4) Die allgemeine Beeidigung berechtigt zum Führen der Be-

zeichnung „nach den Vorschriften des Landes Berlin allgemein be-
eidigte Dolmetscherin“ oder „nach den Vorschriften des Landes 
Berlin allgemein beeidigter Dolmetscher“, ergänzt um die Angabe 
der Sprache, für die die Dolmetscherin oder der Dolmetscher be-
eidigt ist. Die Ermächtigung berechtigt zum Führen der Bezeich-
nung „nach den Vorschriften des Landes Berlin ermächtigte Über-
setzerin“ oder „nach den Vorschriften des Landes Berlin ermächtig-
ter Übersetzer“, ergänzt um die Angabe der Sprache, für die die 
Übersetzerin oder der Übersetzer ermächtigt ist.

(5) Die Ermächtigung umfasst das Recht, die Richtigkeit und 
Vollständigkeit von Übersetzungen für diejenige Sprache, für die die 
Übersetzerin oder der Übersetzer ermächtigt ist, unter Angabe der 
Bezeichnung nach Absatz 4 Satz 2 zu bescheinigen. § 142 Absatz 3 
Satz 3 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. Die Bescheini-
gung kann auch in elektronischer Form (§ 126a Absatz 1 des Bürger-
lichen Gesetzbuches, § 3a Absatz 2 Satz 2 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes) erteilt werden. In der Bescheinigung ist kenntlich zu 
machen, wenn das übersetzte Dokument kein Original ist oder nur 
ein Teil des Dokuments übersetzt wurde. Es ist auf Auffälligkeiten 
des übersetzten Dokuments, insbesondere unleserliche Worte, Än-
derungen oder Auslassungen hinzuweisen, sofern sich dies nicht aus 
der Übersetzung ergibt.

(6) Absatz 5 gilt entsprechend, wenn eine Übersetzerin oder ein 
Übersetzer eine ihr oder ihm zur Prüfung der Richtigkeit und Voll-
ständigkeit vorgelegte Übersetzung einer oder eines anderen als 
richtig und vollständig bestätigt.

§ 44 
Verzicht und Widerruf der allgemeinen 

Beeidigung oder Ermächtigung
(1) Die allgemeine Beeidigung oder Ermächtigung wird unwirk-

sam, wenn die Sprachmittlerin oder der Sprachmittler auf sie durch 
schriftliche Erklärung verzichtet.

(2) Die allgemeine Beeidigung und die Ermächtigung können 
widerrufen werden, wenn die Sprachmittlerin oder der Sprachmittler

1. die Voraussetzungen des § 41 Absatz 1 Nummer 1, 3, 4, 5 oder 6 
nicht mehr erfüllt,

2. wiederholt fehlerhafte Übertragungen ausgeführt hat,
3.  gegen die Pflicht, treu und gewissenhaft zu übertragen, versto-

ßen hat oder
4. nicht im Abstand von jeweils fünf Jahren durch Vorlage aktuel-

ler Unterlagen nach § 41 Absatz 3 Nummer 1 bis 4 erneut nach-
weist, dass die Voraussetzungen nach § 41 Absatz 1 Nummer 1 
und 3 bis 6 weiterhin vorliegen.

§ 45 
Verlust und Rückgabe der Urkunde

(1) Der Verlust der gemäß § 43 Absatz 3 Nummer 2 erteilten Ur-
kunde ist der durch Rechtsverordnung nach § 40 Absatz 1 für zu-
ständig bestimmten Stelle unverzüglich mitzuteilen.

(2) Die Urkunde ist der durch Rechtsverordnung nach § 40 Ab-
satz 1 für zuständig bestimmten Stelle unverzüglich zurückzugeben, 
wenn die allgemeine Beeidigung oder Ermächtigung
1. unwirksam geworden ist (§ 44 Absatz 1),
2. unanfechtbar oder vollziehbar zurückgenommen wurde,
3. unanfechtbar oder vollziehbar widerrufen wurde oder
4. aus einem anderen Grund nicht oder nicht mehr wirksam ist.

§ 46 
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die durch Rechtsverordnung nach § 40 Absatz 1 für zuständig 
bestimmte Stelle darf die für die allgemeine Beeidigung oder Er-
mächtigung nach den §§ 41, 42, 44 und 45 erforderlichen personen-
bezogenen Daten verarbeiten. Zu den personenbezogenen Daten 
nach Satz 1 gehören insbesondere der Name, die Vornamen, die la-
dungsfähige Anschrift, die Berufsbezeichnung, das Ablaufdatum 
der Befristung sowie die Sprache, für die die Sprachmittlerin oder 
der Sprachmittler beeidigt oder ermächtigt ist; diese personenbezo-
genen Daten dürfen in einem automatisierten Verfahren auf Abruf 
verarbeitet werden. Mit Einwilligung der Antragstellerin oder des 
Antragstellers können weitere personenbezogene Daten verarbeitet 
werden.

(2) Die durch Rechtsverordnung nach § 40 Absatz 1 für zuständig 
bestimmte Stelle darf die personenbezogenen Daten nach Absatz 1 
Satz 2 auf Anfrage den Gerichten sowie anderen öffentlichen Stellen 
des Bundes und der Länder übermitteln. Die Übermittlung kann 
auch dadurch erfolgen, dass die personenbezogenen Daten in einer 
gemeinsamen Datenbank gespeichert werden. Die personenbezoge-
nen Daten dürfen von den anderen Stellen nur dazu verarbeitet 
werden, nach beeidigten oder ermächtigten Sprachmittlerinnen und 
Sprachmittlern zu suchen.

(3) Die durch Rechtsverordnung nach § 40 Absatz 1 für zuständig 
bestimmte Stelle erteilt auf Antrag Auskunft über das Bestehen oder 
Nichtbestehen der allgemeinen Beeidigung oder Ermächtigung 
einer betroffenen Person. Der Antrag ist zu begründen. Die Auskunft 
kann verweigert werden, wenn ihr schutzwürdige Belange der 
Sprachmittlerin oder des Sprachmittlers entgegenstehen.

(4) Mit Einwilligung der Sprachmittlerin oder des Sprachmittlers 
werden die in Absatz 1 Satz 2 genannten und in einem automatisier-
ten Verfahren auf Abruf geführten personenbezogenen Daten im 
Internet veröffentlicht.

(5) Die Eintragung im automatisierten Verfahren auf Abruf gemäß 
Absatz 1 Satz 2 und im Internet gemäß Absatz 4 ist auf eigenen An-
trag, nach Ablauf der Befristung, im Todesfall, nach Verzicht oder 
nach bestandskräftiger oder vollziehbarer Rücknahme oder nach 
bestandskräftigem oder vollziehbarem Widerruf der allgemeinen 
Beeidigung oder der Ermächtigung zu löschen.

§ 47 
Anzeigepflichten der Sprachmittlerinnen 

und Sprachmittler
Sprachmittlerinnen und Sprachmittler haben der durch Rechtsver-

ordnung nach § 40 Absatz 1 für zuständig bestimmten Stelle unver-
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eine sich unmittelbar anschließende Amtsperiode ernannt, so bedarf 
es keiner erneuten Vereidigung.

§ 52 
Vorschlags- und Ergänzungslisten 

in Landwirtschaftssachen
(1) Die für Landwirtschaft zuständige Senatsverwaltung stellt im 

Einvernehmen mit der für Justiz zuständigen Senatsverwaltung die 
Vorschlagslisten für die Berufung der ehrenamtlichen Richterinnen 
und Richter in Landwirtschaftssachen des Amtsgerichts und des 
Kammergerichts nach Maßgabe des Gesetzes über das gerichtliche 
Verfahren in Landwirtschaftssachen in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 317-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27. August 
2017 (BGBl. I S. 3295) geändert worden ist, und der folgenden Vor-
schriften auf.

(2) Für jede zur ehrenamtlichen Richterin oder zum ehrenamtli-
chen Richter vorgeschlagene Person sind anzugeben
1. Name und Vorname,
2. Wohnanschrift und
3. Geburtsdatum.
Sind die Vorgeschlagenen Verpächterinnen, Verpächter, Pächterin-
nen oder Pächter, so ist dies ebenfalls anzugeben.

(3) Bedienstete der für Angelegenheiten der Landwirtschaft zu-
ständigen Behörden des Landes Berlin sind nicht vorzuschlagen.

(4) Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter sollen jeweils 
nur für ein Gericht vorgeschlagen werden.

(5) Die für Landwirtschaft zuständige Senatsverwaltung hat vor 
der Aufstellung der Vorschlagslisten die anerkannten landwirt-
schaftlichen Berufsvertretungen zu hören.

(6) Reicht für ein Gericht die Zahl der vorgeschlagenen Personen 
nicht aus, um die erforderliche Zahl von ehrenamtlichen Richterin-
nen und Richtern zu bestimmen, so kann die Präsidentin oder der 
Präsident des Kammergerichts für dieses Gericht eine Ergänzungs-
liste unter Angabe der erforderlichen Zahl der weiteren ehrenamtli-
chen Richterinnen und Richter anfordern. Im Übrigen gelten die 
Absätze 1 bis 5 auch für die Ergänzungslisten.

§ 53 
Ehrenamtliche Richterinnen und 

Richter des Sozialgerichts
Die Präsidentin oder der Präsident des Sozialgerichts bestimmt 

die Zahl der für das Sozialgericht zu berufenden ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richter und beruft sie in ihr Amt.

Kapitel 9 
Ausführungsbestimmungen zu verfahrensrechtlichen 

Vorschriften der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Abschnitt 1 
Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die  
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung

§ 54 
Öffentliche Lasten

Öffentliche Lasten eines Grundstücks im Sinne des § 10 Absatz 1 
Nummer 3 und des § 156 Absatz 1 des Gesetzes über die Zwangs-
versteigerung und die Zwangsverwaltung in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 310-14, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2020 (BGBl. I S. 3256) geändert worden ist, sind Abgaben und 
Leistungen, die auf dem Grundstück lasten und nicht auf einer pri-
vatrechtlichen Verpflichtung beruhen.

§ 55 
Leibgedingsrechte und nicht eingetragene Rechte

(1) Ist eine Dienstbarkeit oder eine Reallast als Leibgeding (Leib-
zucht, Altenteil, Auszug) eingetragen, so bleibt das Recht, unbe-

züglich die Änderung ihrer personenbezogenen Daten gemäß § 46 
Absatz 1 sowie alle sonstigen Änderungen mitzuteilen, die für die 
Tätigkeit als Sprachmittlerin oder Sprachmittler erheblich sind, 
wie insbesondere die Verhängung einer gerichtlichen Strafe oder 
einer Maßregel der Sicherung und Besserung, eine Eintragung in 
das Schuldnerverzeichnis sowie die Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens.

§ 48 
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer sich unbefugt als „nach den Vor-
schriften des Landes Berlin allgemein beeidigte Dolmetscherin“ 
oder „nach den Vorschriften des Landes Berlin allgemein beeidigter 
Dolmetscher“ oder „nach den Vorschriften des Landes Berlin er-
mächtigte Übersetzerin“ oder „nach den Vorschriften des Landes 
Berlin ermächtigter Übersetzer“ nach § 43 Absatz 4 bezeichnet oder 
eine Bezeichnung führt, die damit verwechselt werden kann.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu drei-
tausend Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. November 2020 (BGBl. I 
S. 2600) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, ist 
die durch Rechtsverordnung nach § 40 Absatz 1 für zuständig be-
stimmte Stelle.

§ 49 
Kosten

Für Verfahren nach diesem Kapitel werden Kosten nach dem 
Justizverwaltungskostengesetz Berlin in der Fassung der Bekannt-
machung vom 16. August 1993 (GVBl. S. 372), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juni 2019 (GVBl. S. 284) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, erhoben.

Kapitel 8 
Ehrenamtliche Richterinnen und Richter

§ 50 
Schöffinnen und Schöffen

(1)  Für  die Wahl  der  Schöffinnen  und  Schöffen  nach  dem Ge-
richtsverfassungsgesetz wird bei dem Amtsgericht Tiergarten für 
jeden Bezirk der Berliner Verwaltung ein Schöffenwahlausschuss 
gebildet.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts Berlin 
bestimmt für jeden Bezirk der Berliner Verwaltung die erforderliche 
Zahl von Haupt- und Hilfsschöffinnen sowie Haupt- und Hilfsschöf-
fen bei den Strafkammern. Die Präsidentin oder der Präsident des 
Amtsgerichts Tiergarten bestimmt die für jeden Bezirk der Berliner 
Verwaltung erforderliche Zahl von Haupt- und Hilfsschöffinnen so-
wie Haupt- und Hilfsschöffen bei den Schöffengerichten.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten bei dem Vorschlag und der Wahl 
der  Jugendschöffinnen  und  Jugendschöffen  nach  dem  Jugendge-
richtsgesetz entsprechend.

§ 51 
Handelsrichterinnen und Handelsrichter

(1) Die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts ist für die 
Angelegenheiten der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter als 
Beisitzerinnen oder Beisitzer einer Kammer für Handelssachen 
(Handelsrichterinnen und Handelsrichter) einschließlich ihrer Er-
nennung zuständig.

(2) Die Handelsrichterinnen und Handelsrichter erhalten über ihre 
Ernennung eine Urkunde. Sie werden vor ihrer ersten Heranziehung 
in öffentlicher Sitzung des Spruchkörpers, dem sie angehören, durch 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden vereidigt. Wird eine Handels-
richterin oder ein Handelsrichter vor Ablauf der Amtsperiode für 
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schadet der Vorschrift des § 9 Absatz 2 des Einführungsgesetzes zu 
dem Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwal-
tung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 310-
13, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2222) geändert 
worden ist, unberührt, auch wenn es bei der Feststellung des ge-
ringsten Gebots nicht berücksichtigt ist.

(2) Das gleiche gilt für Grunddienstbarkeiten, die zur Erhaltung 
der Wirksamkeit gegenüber dem öffentlichen Glauben des Grund-
buchs der Eintragung nicht bedürfen.

§ 56 
Verteilung im Rahmen der Zwangsverwaltung

Ist bei der Verteilung eines im Zwangsverwaltungsverfahren er-
zielten Überschusses ein Anspruch aus einem eingetragenen Recht 
zu berücksichtigen, wegen dessen der Berechtigte Befriedigung aus 
dem Grundstück lediglich im Wege der Zwangsverwaltung suchen 
kann, so ist in den Teilungsplan der ganze Betrag des Anspruchs 
aufzunehmen.

Abschnitt 2 
Ausführungsbestimmungen zum Gesetz 

über das Verfahren in Familiensachen und 
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

§ 57 
Anwendbarkeit von Vorschriften 

des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit
Für die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, die 

durch Landesgesetz den ordentlichen Gerichten übertragen sind, 
gelten die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes und des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 19. März 2020 (BGBl. I S. 541) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung, soweit nichts anderes bestimmt ist.

§ 58 
Mitwirkung der Geschäftsstelle

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt für Handlungen einer 
Urkundsbeamtin oder eines Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
§ 2 Absatz 3 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und 
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entspre-
chend.

(2) In Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit kann die 
Mitwirkung einer Urkundsbeamtin oder eines Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle in den Fällen, in welchen das Gesetz sie nicht vor-
schreibt, erfolgen, wenn sie zur sachgerechten Erledigung des Ge-
schäfts zweckmäßig ist.

§ 59 
Rechtsmittel

Entscheidungen des Kammergerichts in Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit, die durch Landesgesetz den ordentlichen 
Gerichten übertragen sind, sind unanfechtbar.

§ 60 
Ausfertigungen

Die Ausfertigungen gerichtlicher Entscheidungen und Verfügun-
gen sind von der Urkundsbeamtin oder dem Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle zu unterschreiben und mit dem Gerichtssiegel zu 
versehen.  §  317 Absatz  3  der Zivilprozessordnung findet  entspre-
chende Anwendung.

§ 61 
Mitteilung an das Nachlassgericht

Werden bei einem Todesfall Umstände bekannt, die gerichtliche 
Maßnahmen zur Sicherung des Nachlasses angezeigt erscheinen 
lassen, so sollen die Behörden, die von dem Todesfall Kenntnis er-
langen, dies unverzüglich dem Nachlassgericht mitteilen.

Kapitel 10 
Ausführungsbestimmungen zur 

Verwaltungsgerichtsordnung

§ 62 
Besetzung des Oberverwaltungsgerichts 

Berlin-Brandenburg
(1) Die Senate des gemeinsamen Oberverwaltungsgerichts Ber-

lin-Brandenburg entscheiden in der Besetzung von drei Richterin-
nen oder Richtern und zwei ehrenamtlichen Richterinnen oder 
Richtern, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist.

(2) Bei Beschlüssen außerhalb der mündlichen Verhandlung wir-
ken die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter nicht mit.

§ 63 
Wegfall der aufschiebenden Wirkung, 
Unstatthaftigkeit des Vorverfahrens

(1) Rechtsbehelfe haben keine aufschiebende Wirkung, soweit sie 
sich gegen Maßnahmen richten, die in der Verwaltungsvollstreckung 
getroffen werden. § 80 Absatz 4, 5, 7 und 8 der Verwaltungsgerichts-
ordnung findet Anwendung.

(2) Das Widerspruchsverfahren entfällt bei Entscheidungen der 
Behörden des Landes Berlin,
1. die einen Antrag auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufent-

haltstitels nach ausländerrechtlichen Bestimmungen ablehnen 
und eine Ausreisepflicht begründen oder bestätigen,

2. die als Ausweisungen und sonstige Verwaltungsakte die Recht-
mäßigkeit des Aufenthalts beenden,

3. die als Maßnahmen und Entscheidungen zur Feststellung, Vor-
bereitung, Sicherung und Durchsetzung der Ausreisepflicht auf 
der Grundlage von ausländerrechtlichen Bestimmungen erfol-
gen oder

4. die Einreise- und Aufenthaltsverbote und deren Befristung so-
wohl bei der Ausweisung als auch bei der Abschiebung von Aus-
länderinnen und Ausländern regeln.

§ 64 
Revisibilität von Landesverfahrensrecht

Die Revision an das Bundesverwaltungsgericht kann auch darauf 
gestützt werden, dass das angefochtene Urteil auf der Verletzung des 
Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung vom 21. April 
2016 (GVBl. S. 218), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2020 (GVBl. S. 1485) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung beruht.

Kapitel 11 
Ausführungsbestimmungen zur 

Finanzgerichtsordnung

§ 65 
Finanzrechtsweg

Der Finanzrechtsweg ist auch gegeben in öffentlich-rechtlichen 
Streitigkeiten über Abgabenangelegenheiten, soweit die Abgaben 
nicht der Gesetzgebung des Bundes unterliegen und nach den Vor-
schriften der Abgabenordnung durch Berliner Finanzbehörden ver-
waltet werden.
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Kapitel 13 
Schlussbestimmung

§ 68 
Übergangsvorschrift

Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vorgenommene Beeidigun-
gen von Dolmetscherinnen und Dolmetschern und Ermächtigungen 
von Übersetzerinnen und Übersetzern gelten zunächst als solche 
nach diesem Gesetz fort. Für sie beginnt die Frist nach § 44 Absatz 2 
Nummer 4 erstmals ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes zu laufen. Über § 44 Absatz 2 Nummer 4 hinaus sind die 
fortgeltenden Beeidigungen und Ermächtigungen zu widerrufen, 
wenn die Sprachmittlerinnen und Sprachmittler innerhalb dieser 
erstmaligen Frist nicht durch Unterlagen im Sinne von § 41 Absatz 3 
Nummer 5 nachgewiesen haben, über die erforderlichen Sprach-
kenntnisse gemäß § 41 Absatz 1 Nummer 6 zu verfügen.

Artikel 2 
Änderung des Berliner Stiftungsgesetzes

Dem § 8 Absatz 1 des Berliner Stiftungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. Juli 2003 (GVBl. S. 293) wird nach 
Nummer 2 folgender Satz angefügt:
„Die Aufsichtsbehörde darf die nach Satz 1 Nummer 1 erhobenen 
sowie weitere personenbezogene Daten der Mitglieder der Stif-
tungsorgane, wie beispielsweise das Alter oder die Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Berufsgruppe, verarbeiten, soweit dies für die Be-
urteilung der satzungsgemäßen Besetzung der Organe der Stiftung 
erforderlich ist.“

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes über die Anwendung 

unmittelbaren Zwanges bei der Ausübung 
öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte 

des Landes Berlin
§ 3 Nummer 3 des Gesetzes über die Anwendung unmittelbaren 

Zwanges bei der Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugsbeamte 
des Landes Berlin vom 22. Juni 1970 (GVBl. S. 921), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVBl. S. 462) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
„3.   Beamte des Justizwachtmeisterdienstes sowie des allgemeinen 

Justizdienstes, soweit diese mit Sicherheitsaufgaben betraut 
sind,“

Artikel 4 
Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse 

im Grundstücksverkehr 
(Unschädlichkeitszeugnisgesetz – UZG)

§ 1 
Zweck

(1) Das Eigentum an einem Teil eines Grundstücks kann frei von 
Belastungen übertragen werden, wenn durch ein behördliches Zeug-
nis festgestellt wird, dass die Rechtsänderung für die Berechtigten 
unschädlich ist (Unschädlichkeitszeugnis).

(2) Unter der gleichen Voraussetzung kann ein der jeweiligen 
Eigentümerin oder dem jeweiligen Eigentümer eines anderen 
Grundstücks zustehendes Recht ohne Zustimmung derjenigen, zu 
deren Gunsten das andere Grundstück belastet ist, aufgehoben wer-
den.
(3) Auf öffentliche Lasten finden die Absätze 1 und 2 keine An-

wendung.

§ 2 
Voraussetzungen

(1) Ein Unschädlichkeitszeugnis wird erteilt:
1. im Falle des § 1 Absatz 1, wenn der zu übertragende Teil des 

Grundstücks im Verhältnis zum verbleibenden Teil des Grund-

Kapitel 12 
Justizgebühren- und Justizkostenrecht

§ 66 
Gebührenfreiheit

(1) Von der Zahlung der Gebühren, welche die ordentlichen Ge-
richte in Zivilsachen und die Justizverwaltungsbehörden erheben, 
sind befreit:
1. Kirchen, sonstige Religionsgemeinschaften und Weltanschau-

ungsvereinigungen, die die Rechtsstellung einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts haben;

2. Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit die Angelegenheit 
nicht ihre wirtschaftlichen Unternehmen betrifft;

3. Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen, Akademien und 
Forschungseinrichtungen, die die Rechtsstellung einer Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts haben.

(2) Körperschaften, Vereinigungen und Stiftungen, die gemein-
nützigen oder mildtätigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts die-
nen, sind von der Zahlung der Gebühren nach dem Gerichts- und 
Notarkostengesetz vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 3229) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, und 
der Gebühren in Justizverwaltungsangelegenheiten befreit, soweit 
die Angelegenheit nicht einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb betrifft. Die Gebührenbefreiung nach Satz 1 gilt nicht 
für die Teilnahme an Verfahren zum elektronischen Abruf aus dem 
Grundbuch und aus den elektronisch geführten Registern. Die 
steuerrechtliche Behandlung als gemeinnützig oder mildtätig ist 
durch eine Bescheinigung des Finanzamtes (Freistellungsbescheid 
oder sonstige Bestätigung) nachzuweisen.

(3) Die Gebührenfreiheit nach den Absätzen 1 und 2 gilt auch für 
Beurkundungs- und Beglaubigungsgebühren, die Gebührenfreiheit 
nach Absatz 1 ferner für die Gebühren der Gerichtsvollzieherinnen 
und Gerichtsvollzieher.
(4) Die Gebührenfreiheit  entbindet  nicht  von  der Verpflichtung 

zur Zahlung der Auslagen.

§ 67 
Stundung und Erlass von Kosten

(1) Die für Justiz zuständige Senatorin oder der für Justiz zustän-
dige Senator und die für Arbeit zuständige Senatorin oder der für 
Arbeit zuständige Senator sind zuständig für die nach § 59 Absatz 1 
Satz 1 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 30. Januar 2009 (GVBl. S. 31, 486), die zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 1482) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, zu treffende 
Entscheidung über die Stundung und den Erlass von
1. Gerichtskosten,
2. auf die Landeskasse übergegangenen Ansprüchen nach § 59 Ab-

satz 1 und 3 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes vom 5. Mai 
2004 (BGBl. I S. 718, 788), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3320) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung, und

3. Ansprüchen nach § 1 Absatz 1 Nummer 5 bis 9 des Justizbei-
treibungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom  
27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1926), das zuletzt durch Artikel 3 Ab-
satz 4 des Gesetzes vom 22. November 2020 (BGBl. I S. 2466) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,

die bei den jeweiligen Gerichten in ihrem Zuständigkeitsbereich ent-
stehen. Sie können diese Befugnis ganz oder teilweise oder für be-
stimmte Arten von Fällen auf nachgeordnete Behörden übertragen.

(2) Zahlungen an die Gerichte und Staatsanwaltschaften des Lan-
des Berlin sind durch die Nutzung mindestens einer gängigen, zu-
mutbaren und hinreichend sicheren elektronischen Zahlungsmög-
lichkeit zu gewährleisten. Für die Nutzung des Zahlungsweges 
werden keine Gebühren erhoben.
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stücks geringen Wert und Umfang hat und für die Berechtigten 
ein Nachteil nicht zu besorgen ist und

2. im Falle des § 1 Absatz 2, wenn für diejenigen, zu deren Guns-
ten das andere Grundstück belastet ist, ein Nachteil nicht zu be-
sorgen ist, weil ihre Rechte nur geringfügig betroffen werden.

(2) Das Unschädlichkeitszeugnis kann auf einzelne Belastungen 
beschränkt werden. Seine Erteilung kann von Bedingungen oder der 
Erfüllung von Auflagen abhängig gemacht werden.

§ 3 
Gesamtbelastung

Besteht ein Recht an mehreren Grundstücken derselben Eigentü-
merin oder desselben Eigentümers (Gesamtbelastung), so gelten 
diese im Sinne der §§ 1 und 2 als ein Grundstück.

§ 4 
Wohnungseigentum

Die §§ 1 und 2 sind auf das Wohnungseigentum, insbesondere auf
1. die Überführung eines Teils des gemeinschaftlichen Eigentums 

in Sondereigentum oder eines Teils des Sondereigentums in ge-
meinschaftliches Eigentum,

2. die Veräußerung eines Teils des Sondereigentums an eine andere 
Eigentümerin oder an einen anderen Eigentümer und

3. die Begründung, Änderung oder Aufhebung einer im Grund-
buch eingetragenen Vereinbarung über das Verhältnis der Eigen-
tümerinnen und Eigentümer untereinander, durch die einer 
Eigentümerin oder einem Eigentümer das Recht zu einer über 
den Mitgebrauch nach § 13 Absatz 2 des Wohnungseigentums-
gesetzes hinausgehenden Nutzung von Teilen des Gemein-
schaftseigentums eingeräumt wird (Sondernutzungsrecht),

sinngemäß anzuwenden.

§ 5 
Rangstelle des Erbbaurechts

Bei der Bestellung eines Erbbaurechts kann von dem Erfordernis 
der ersten Rangstelle abgewichen werden, wenn durch ein Unschäd-
lichkeitszeugnis festgestellt wird, dass die Abweichung für die vor-
hergehenden Berechtigten und den Bestand des Erbbaurechts un-
schädlich ist.

§ 6 
Rechtswirkung

(1) Das Unschädlichkeitszeugnis ersetzt die für die Rechtsände-
rung sonst erforderliche Bewilligung, Erklärung oder Zustimmung 
der Berechtigten. Es wird erst wirksam, wenn es unanfechtbar ge-
worden ist.

(2) Auf eine Eintragung, die auf Grund des Unschädlichkeitszeug-
nisses bei einer Hypothek, einer Grundschuld oder einer Renten-
schuld zu bewirken ist, sind die Vorschriften der §§ 41 bis 43 der 
Grundbuchordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom  
26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1114), die zuletzt durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 16. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2187) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung, nicht anzuwenden. Wird der 
Hypotheken-, Grundschuld- oder Rentenschuldbrief nachträglich 
vorgelegt, so hat das Grundbuchamt die Eintragung auf dem Brief 
zu vermerken.

§ 7 
Zuständigkeit

(1) Das Unschädlichkeitszeugnis wird von der für die Führung 
des Liegenschaftskatasters zuständigen Stelle in der Bezirksverwal-
tung erteilt, in deren Zuständigkeitsbereich das betroffene Grund-
stück liegt.

(2) Liegt das betroffene Grundstück in mehreren Bezirken, so ist 
die Bezirksverwaltung zuständig, in deren Zuständigkeitsbereich 
der größte Teil des Grundstücks liegt.

§ 8 
Antrag

(1) Ein Unschädlichkeitszeugnis wird nur auf Antrag erteilt. Den 
Antrag kann stellen, wer an der Feststellung der Unschädlichkeit ein 
rechtliches Interesse hat und darlegt, dass die Bewilligungen, Er-
klärungen oder Zustimmungen der Berechtigten nicht oder nur unter 
unverhältnismäßigen Schwierigkeiten zu erlangen sind.

(2) Die für die Bearbeitung erforderlichen Unterlagen, insbeson-
dere ein aktueller Grundbuchauszug und die aktuellen Anschriften 
der Beteiligten, sind dem Antrag beizufügen.

§ 9 
Anhörung

Vor der Erteilung eines Unschädlichkeitszeugnisses sind die Be-
teiligten anzuhören. Von einer Anhörung kann abgesehen werden, 
wenn sie nach den Umständen des Einzelfalles nicht geboten ist, 
insbesondere wenn dadurch eine erhebliche Verzögerung eintreten 
oder ein unverhältnismäßiger Aufwand entstehen würde.

§ 10 
Bekanntgabe

(1) Den Beteiligten ist jeweils eine Ausfertigung des Unschäd-
lichkeitszeugnisses zuzustellen. Wird ein Unschädlichkeitszeugnis 
nicht erteilt, so ist die ablehnende Entscheidung den antragstellen-
den Personen zuzustellen sowie den übrigen angehörten Beteiligten 
mitzuteilen.

(2) Die öffentliche Bekanntgabe nach dem Verwaltungsverfah-
rensgesetz ist zugelassen.

(3) Die Beteiligten, denen eine Ausfertigung des Unschädlich-
keitszeugnisses oder die ablehnende Entscheidung zuzustellen ist, 
sind über den zulässigen Rechtsbehelf zu belehren. § 58 der Ver-
waltungsgerichtsordnung gilt entsprechend.

§ 11 
Rechtsbehelf

(1) Gegen die Erteilung oder die Ablehnung des Unschädlich-
keitszeugnisses kann innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung bei dem für die Führung 
des Grundbuchs zuständigen Amtsgericht gestellt werden. Der An-
trag kann schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift bei der 
Geschäftsstelle des Amtsgerichts gestellt werden.

(2) Beteiligten, die ohne ihr Verschulden verhindert waren, die 
Frist einzuhalten, ist auf Antrag vom zuständigen Amtsgericht die 
Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand zu gewähren, wenn sie 
den Antrag innerhalb von zwei Wochen nach dem Wegfall des Hin-
dernisses stellen und die Tatsachen, welche die Wiedereinsetzung 
begründen, glaubhaft machen. Die Wiedereinsetzung kann nicht 
mehr beantragt werden, wenn auf Grund des Unschädlichkeitszeug-
nisses bereits eine Eintragung im Grundbuch vorgenommen wurde.

(3) Gegen die Entscheidung des Amtsgerichts ist die sofortige 
Beschwerde an das Landgericht zulässig. Eine weitere Beschwerde 
findet nicht statt.

(4) Für das gerichtliche Verfahren gelten die Vorschriften des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 19. März 2020 (BGBl. I S. 541) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung. Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens 
bestimmen sich nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz vom  
23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3229) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung.

§ 12 
Durchführung

Die für das Geoinformations- und Vermessungswesen zuständige 
Senatsverwaltung kann Ausführungsvorschriften zu diesem Gesetz 
erlassen.
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(GVBl. Sb I 3212-2), das zuletzt durch Artikel XXXVIII des 
Gesetzes vom 16. Juli 2001 (GVBl. S. 260) geändert worden ist

9. Ausführungsgesetz zur Zivilprozeßordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 6. Oktober 1899 (GVBl. Sb I 3210-1), 
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17. März 1994 
(GVBl. S. 86) geändert worden ist

10. Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über das gerichtliche Ver-
fahren in Landwirtschaftssachen vom 3. März 1956 (GVBl. 
S. 221), das zuletzt durch das Gesetz vom 15. Dezember 1965 
(GVBl. S. 1955) geändert worden ist

11. Gesetz zur Ausführung der Finanzgerichtsordnung vom 21. De-
zember 1965 (GVBl. S. 1979), das zuletzt durch Artikel V des 
Gesetzes vom 10. September 2004 (GVBl. S. 380) geändert 
worden ist

12. Gesetz über Gebührenbefreiung, Stundung und Erlass von Kos-
ten im Bereich der Gerichtsbarkeiten vom 24. November 1970 
(GVBl. S. 1934), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
5. Juni 2019 (GVBl. S. 284) geändert worden ist

13. Ausführungsgesetz zum Sozialgerichtsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. Dezember 1971 (GVBl. S. 2097), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Juli 2016 (GVBl. 
S. 424) geändert worden ist

14. Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung in der 
Fassung vom 22. Februar 1977 (GVBl. S. 557), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Juli 2016 (GVBl. S. 424) 
geändert worden ist

15. Ausführungsgesetz zum Arbeitsgerichtsgesetz vom 2. Oktober 
1980 (GVBl. S. 2196), das zuletzt durch Artikel 9 Absatz 6 des 
Gesetzes vom 30. Mai 2016 (GVBl. S. 282) geändert worden ist

16. Gesetz zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 
23. März 1992 (GVBl. S. 73), das zuletzt durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 30. Mai 2016 (GVBl. S. 282) geändert worden ist

17. Gesetz über die Zuständigkeit der Berliner Gerichte in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. Mai 1995 (GVBl. S. 314), 
das zuletzt durch Artikel I des Gesetzes vom 22. Oktober 2008 
(GVBl. S. 291) geändert worden ist

18. Gesetz zur Regelung der Zuweisung amtsgerichtlicher Zustän-
digkeiten vom 16. November 2007 (GVBl. S. 579)

19. Gesetz zur Aufbewahrung von Schriftgut der Justiz des Landes 
Berlin vom 24. November 2008 (GVBl. S. 410)

20. Verordnung betreffend die Rangstelle von Erbbaurechten vom 
30. April 1919 in der Fassung vom 1. Juli 1964 (GVBl. Sb I 403-
5)

21. Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Laufbahn des Justiz-
vollstreckungsdienstes vom 11. Juni 1963 (GVBl. S. 608), die 
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Juni 2019 (GVBl. 
S. 284) geändert worden ist

22. Verordnung zur Übertragung von Geschäften der Verwaltung 
und Dienstaufsicht auf die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit 
vom 8. Juni 1966 (GVBl. S. 939), die durch Artikel I der Ver-
ordnung vom 30. Juli 1971 (GVBl. S. 1289) geändert worden ist

23. Verordnung über die Ermächtigung des Senators für Justiz zur 
Regelung gerichtlicher Zuständigkeiten nach der Konkursord-
nung vom 3. Juli 1972 (GVBl. S.1191)

24. Verordnung zur Übertragung der Ermächtigung zur Regelung 
familiengerichtlicher Zuständigkeiten nach dem Sorgerechts-
übereinkommens-Ausführungsgesetz vom 16. Juni 1999 (GVBl. 
S. 206)

25. Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen auf dem Ge-
biet des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen 
Aktenführung vom 19. Dezember 2006 (GVBl. S. 1167)

26. Verordnung zur Einführung eines automatisierten Abrufverfah-
rens bei dem zentralen Schuldnerverzeichnis vom 11. April 
2008 (GVBl. 2009, 99)

§ 13 
Übergangsregelung

(1) Auf ein zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes noch 
nicht beendetes Verfahren sind die bisher geltenden Vorschriften 
anzuwenden.

(2) Abweichend von Absatz 1 können eingeleitete Verfahren auch 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu Ende geführt werden, 
wenn es von den Betroffenen beantragt wird.

Artikel 5 
Änderung des Ausführungsgesetzes 

zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Artikel 19 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz-

buch vom 20. September 1899 (GVBl. Sb. I 400-1), das zuletzt 
durch Artikel V des Gesetzes vom 18. November 2009 (GVBl. 
S. 674) geändert worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 6 
Neuntes Gesetz zur Aufhebung von Rechtsvorschriften 

(9. Aufhebungsgesetz)

§ 1
Die in der Anlage zu diesem Gesetz aufgeführten Rechtsvor-

schriften werden aufgehoben, soweit sie nicht schon früher ihre 
Gültigkeit verloren haben.

§ 2
Die nach § 1 aufgehobenen Rechtsvorschriften bleiben auf Rechts-

verhältnisse und Sachverhalte anwendbar, die während deren Gel-
tung ganz oder zum Teil bestanden haben oder entstanden sind; be-
sondere Rechtsvorschriften zu Übergangsregelungen bleiben unbe-
rührt.

Anlage 
zu § 1

Verzeichnis der Rechtsvorschriften

1. Gesetz betreffend den erleichterten Abverkauf kleiner Grund-
stücke vom 3. März 1850 in der Fassung vom 1. Juli 1964 
(GVBl. Sb I 403-1)

2. Gesetz über den erleichterten Austausch einzelner Parzellen von 
Grundstücken vom 27. Juni 1860 in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Juli 1964 (GVBl. Sb I 403-2)

3. Gesetz betreffend die Erleichterung unentgeltlicher Abtretungen 
einzelner Gutsteile oder Zubehörstücke zu öffentlichen Zwe-
cken vom 15. Juli 1890 in der Fassung vom 1. Juli 1964 (GVBl. 
Sb I 403-3)

4. Gesetz über die Zwangsvollstreckung aus Forderungen land-
wirtschaftlicher Kreditanstalten vom 3. August 1897 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 1. Juli 1964 (GVBl. Sb I 761-1), 
das zuletzt durch § 60 Nummer 55 des Gesetzes vom 28. August 
1969 (GVBl. S. 1860) geändert worden ist

5. Preußisches Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit vom  
21. September 1899 in der Fassung der Bekanntmachung vom  
1. Juli 1964 (GVBl. Sb I 3212-1), das zuletzt durch Arti-
kel XXXVII des Gesetzes vom 16. Juli 2001 (GVBl. S. 260) 
geändert worden ist

6. Ausführungsgesetz zum Gesetz über die Zwangsversteigerung 
und die Zwangsverwaltung vom 23. September 1899 (GVBl. 
Sb I 3210-2), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom  
1. Februar 1979 (GVBl. S. 348) geändert worden ist

7. Ausführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch vom 24. September 
1899 (PrGS S. 303), das zuletzt durch das 1. Rechtsbereini-
gungsgesetz vom 24. November 1961 (GVBl. S. 1647) geändert 
worden ist

8. Ausführungsgesetz zur Grundbuchordnung vom 26. September 
1899 in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Juli 1964 
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27. Verordnung zur Regelung der Allgemeinbeeidigung von Dol-
metschern und Ermächtigung von Übersetzern vom 27. Januar 
2010 (GVBl. S. 31)

28. Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr mit der 
Arbeitsgerichtsbarkeit im Land Berlin vom 12. März 2010 
(GVBl. S. 170).

Artikel 7 
Änderung des Gesetzes über die Verkündung 

von Gesetzen und Rechtsverordnungen
§ 1a Satz 2 des Gesetzes über die Verkündung von Gesetzen und 

Rechtsverordnungen vom 29. Januar 1953 (GVBl. S. 106), das zu-
letzt durch Artikel V des Gesetzes vom 9. November 1995 (GVBl. 
S. 764) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
„§ 6 Absatz 3 Satz 3 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 1999 
(GVBl. S. 578), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom  
12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, und § 12 Absatz 8 Satz 4 und 5 des Berliner Na-
turschutzgesetzes vom 29. Mai 2013 (GVBl. S. 140), das durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 25. September 2019 (GVBl. S. 612) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, bleiben unberührt.“

Artikel 8 
Änderung des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof

Das Gesetz über den Verfassungsgerichtshof vom 8. November 
1990 (GVBl. S. 2246), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
12. Oktober 2020 (GVBl. S. 787) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:
1. § 18b Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 1 Buchstabe b und f werden jeweils die 

Wörter „des Betroffenen“ durch die Wörter „der betrof-
fenen Person“ ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird der letzte Satz aufgehoben.
b) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze eingefügt:

„Einer Unterrichtung der betroffenen Person von der Über-
mittlung ihrer Daten bedarf es nicht. Die Erteilung der Aus-
kunft und die Gewährung der Akteneinsicht sind in der Akte 
zu vermerken.“

c) Satz 2 wird Satz 4 und die Wörter „der Betroffene“ werden 
durch die Wörter „die betroffene Person“ ersetzt.

2. § 18c wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift wird das Wort „Nutzung“ durch das Wort 

„Verarbeitung“ ersetzt.
b) Das Wort „nutzen“ wird durch das Wort „verarbeiten“ er-

setzt.

Artikel 9 
Inkrafttreten

(1) § 36 des Artikels 1 sowie die Artikel 2, 3, 7 und 8 treten am 
Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Berlin in Kraft.

(2) Im Übrigen tritt das Gesetz am ersten Tag des sechsten auf die 
Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft.

(3) Abweichend von Absatz 2
1. treten § 21 Nummer 3 und die §§ 39 bis 49 des Artikels 1 an dem 

Tag in Kraft, an dem das Gerichtsdolmetschergesetz vom  
10. Dezember 2019 (BGBI. I S. 2121, 2124) in seiner jeweils 
geltenden Fassung in Kraft tritt und

2. gelten bis zum Inkrafttreten des Gerichtsdolmetschergesetzes 
§ 19 des Gesetzes zur Ausführung des Gerichtsverfassungsge-
setzes vom 23. März 1992 (GVBl. S. 73), das zuletzt durch Ar-
tikel 9 des Gesetzes vom 30. Mai 2016 (GVBl. S. 282, 288) ge-
ändert worden ist, und die Verordnung zur Regelung der Allge-
meinbeeidigung von Dolmetschern und Ermächtigung von 
Übersetzern vom 27. Januar 2010 (GVBl. S. 31) fort und werden 
mit Inkrafttreten des Gerichtsdolmetschergesetzes aufgehoben.

Die für Justiz zuständige Senatsverwaltung gibt den Tag des Inkraft-
tretens des Gerichtsdolmetschergesetzes im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für Berlin bekannt.

Berlin, den 22. Januar 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r
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